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Vorwort

Es gibt Regelungsbereiche, die Gesetzgeber wegen ihrer Komplexität offenbar nur schwer in 
den Griff bekommen. Dazu gehört vermutlich die Produktplatzierung. Schon die Ausgangslage 
für die durch die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste (AVMD-RL) bezweckte Harmoni-
sierung nationaler Lösungen war kompliziert: Trotz des von der Fernsehrichtlinie vorgegebenen 
Rechtsrahmens, hatte man beim Thema Produktplatzierung stets den (vermutlich korrekten) 
Eindruck, sie sei EG-rechtlich weder so richtig verboten noch so richtig erlaubt. Entsprechend 
war sie in Österreich zulässig, in Deutschland untersagt und in der EU jedenfalls dann auf dem 
Bildschirm zu sehen, wenn ein amerikanischer Film Produktplatzierung enthielt.

In Essenz setzt der EU-Gesetzgeber diesem Zustand nun folgende Regelung entgegen: 

 Produktplatzierung ist grundsätzlich verboten, allerdings in den aufgezählten Fällen (aus-
genommen für Kindersendungen und bestimmte Produkte) erlaubt, wenn nicht ein Mit-
gliedstaat etwas anderes beschließt. Die Erlaubnis gilt nur unter den von der Richtlinie 
aufgezählten Voraussetzungen, welche die Mitgliedstaaten allerdings einerseits zum Teil 
unter bestimmten Umständen abbedingen und andererseits zum Teil verschärfen können. 

Art. 1 para. 1 lit. m AVMD-RL definiert Produktplatzierung als „jede Form audiovisueller kom-
merzieller Kommunikation, die darin besteht, gegen Entgelt oder eine ähnliche Geldleistung ein 
Produkt, eine Dienstleistung oder die entsprechende Marke einzubeziehen bzw. darauf Bezug zu 
nehmen, so dass diese innerhalb einer Sendung erscheinen.“

Die kostenlose Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen wie Produktionshilfen oder 
Preise ist gemäß Erwägungsgrund 91 AVMD-RL nur dann Produktplatzierung, wenn sie einen 
bedeutenden Wert darstellt. Die Richtlinie schweigt zur entscheidenden Frage, wie dieser Wert 
zu ermitteln ist. 

Weitere Schwierigkeiten bereitet die Produktplatzierung, weil man sie naturgemäß nicht 
ohne weiteres erkennt und sie grundsätzlich schlecht von Formen sowohl erlaubter (Sponso-
ring) als auch unerlaubter Werbung (Schleichwerbung) zu unterscheiden vermag.

Produktplatzierung ist auch deshalb ein brisantes Thema, weil vielfach Hoffnungen an ihr 
vermutetes wirtschaftliches Potenzial geknüpft werden, das möglicherweise auch im Hinblick 
auf die Stärkung des europäischen Markts von Gewicht sein könnte. In Zeiten knapper Kassen 
weckt allein die Aussicht auf zusätzliche Einnahmequellen durch Produktplatzierung Begehr-
lichkeiten und Rivalitäten. Unter anderem rückt sie einmal mehr das Verhältnis privater und 
öffentlich-rechtlicher Rundfunkveranstalter in den Blickpunkt. Wer darf von Produktplatzie-
rung profitieren? Wer ist darauf angewiesen?
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Produktplatzierung ist auch deshalb kompliziert, weil das Interesse der Werbetreibenden 
am Kunden nicht unbedingt mit dem Kundeninteresse an „fairer“ Werbung und schon gar 
nicht an audiovisuellen Inhalten identisch ist. Auf dem Spiel stehen redaktionelle Verantwor-
tung und Unhabhängigkeit (oder Verantwortung und redaktionelle Unabhängigkeit wie es ab-
weichend vom deutschen Text der AVMD-RL in der französischen und englischen Formulierung 
heißt) der Anbieter audiovisueller Mediendienste, der Schutz des Verbrauchers aber auch der 
Kultur vor den Einflüssen des Kommerzstrebens. All diese Bedenken sind gegen die Produkt-
platzierung vorgebracht worden und hatten einen schwierigen gesetzgeberischen Spagat zur 
Folge. Dieser bricht sich nun in der ungewöhnlich akrobatischen Konstruktion der Regeln zur 
Produktplatzierung der Richtlinie Bahn. 

Angesichts einer derart komplexen Materie (und EU-Regelung) erschien uns diese IRIS 
plus notwendig, um die Regelung der „Produktplatzierung“ einer entstehenden Praxis der 
Produktplatzierung näherzubringen. In diesem Sinne untersucht der Leitbeitrag gründlichst 
die Entstehungsgeschichte, die Systematik, den Zweck und den Gesetzeswortlaut der neuen 
EU-Regelung sowie ihrer möglichen Auslegungen. Zur Veranschaulichung werden erste Um-
setzungen der EU-Vorschriften ins nationale Recht soweit wie möglich berücksichtigt. Mehr 
konkrete Beispiele für nationale Vorschriften – und auch bereits ihrer Anwendung  – finden 
sich im Abschnitt Berichterstattung. Der ZOOM vervollständigt das derzeitig (Anfang April 
2010) verfügbare Wissen über Vorschriften zur Produktplatzierung der EU Mitgliedstaaten mit 
konkreten Hinweisen auf nationale Umsetzungsvorschriften und deren Ausgestaltung.

Erwähnung verdient schließlich noch, dass die Regelung der AVMD-RL bis vor kurzem unter 
der Hausnummer Artikel 3g geführt wurde. Durch die Neu-Nummerierung, die am 15. April 
2010 als kodifizierte Fassung (Richtlinie 2010/13/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
der Mitgliedstaaten über die Bereitstellung audiovisueller Mediendienste) im Amtsblatt der 
EU (L 95/1) veröffentlicht wurde, ist sie – im Wortlaut unverändert – zum Artikel 11 gewor-
den. Daraus ergibt sich für diese IRIS plus, dass Referenzen zur Richtlinie in dem Teil Bericht-
erstattung unter Umständen noch auf die alte Numerierung des Artikel 11 (aber auch anderer 
Vorschriften) der Richtlinie verweisen können. Die Richtlinie 2010/13/EU ist abrufbar unter:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:DE:PDF

Bei der Lektüre der AVMD-RL empfehle ich natürlich, diese IRIS plus als Kompass bereit-
zuhalten.

Straßburg, im April 2010

Susanne Nikoltchev
IRIS Koordinatorin

Leiterin der Abteilung Juristische Information
Europäische Audiovisuelle Informationsstelle
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LEITBEITRAG

Produktplatzierung  
in europäischen audiovisuellen 

Produktionen
Christina Angelopoulos 

Institut für Informationsrecht (IViR), Universität Amsterdam

I. Einführung
In unserer neuen Welt der Markenartikel leben wir mit Logos, und die Produkte und Dienste, für 

die sie stehen, sind uns ein vertrauter Anblick.1 Doch die Wiedergabe dieser Realität in audiovisu‑
ellen Werken ist nicht immer uneingeschränkt möglich. Die Einbeziehung von Markenprodukten 
und ‑dienstleistungen in die Sendungen audiovisueller Mediendienste oder der Verweis darauf kann 
natürlich eine unabhängige – und daher nicht regulierte – redaktionelle Entscheidung der Pro‑
duktionsfirma sein. Wenn solche Einbeziehungen oder Hinweise von Werbetreibenden aber gegen 
Entgelt oder als Werbung für das Produkt oder die Dienstleistung in Auftrag gegeben werden, ist der 
Gesetzgeber gefordert. Da die Produktplatzierung den europäischen Zuschauern aus ausländischen 
Produktionen bereits bestens vertraut war, sich die kulturellen Sichtweisen eines anspruchsvollen 
modernen Publikums annähern und alternative Methoden gesucht werden, um das Interesse der 
Werbetreibenden an audiovisuellen Mediendiensten aufrechtzuerhalten und die Nettowerbeeinnah‑
men zu steigern, wurde mit der Richtlinie für audiovisuelle Mediendienste (AVMD‑RL) von 2007 
auch eine Regulierung zur Produktplatzierung in den europäischen Rechtsrahmen aufgenommen.2 
Die Europäische Kommission hatte ursprünglich eine vollständige Liberalisierung der Produktplat‑
zierung angestrebt, um die Position der europäischen audiovisuellen Industrie gegenüber auslän‑
dischen Konkurrenten zu stärken.3 Dieser Ansatz wurde jedoch von den Mitgliedstaaten und den 
Interessenvertretern scharf kritisiert.4 In der letzten Fassung der Richtlinie wurde ein Kompromiss 
in Form eines symbolischen Verbots angestrebt, welches durch liberale Ausnahmen innerhalb eines 
Systems der optionalen Harmonisierung wieder ausgeglichen werden sollte.

Warum ein so vorsichtiger Ansatz? Trotz ihrer Vorteile, auf die wir noch eingehen werden, ver‑
stößt die Einbeziehung von Produktplatzierungen in audiovisuelle Werke gegen tief verwurzelte 
europäische Vorbehalte gegen die Vermischung von redaktionellem und kommerziellem Inhalt. 

1)  N. Klein, No Logo, (Flamingo, London 2000) 107. 
2)  Richtlinie 2007/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2007 zur Änderung der Richtlinie 

des Rates 89/552/EWG zur Koordinierung bestimmter Rechts‑ und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
die Ausübung der Fernsehtätigkeit [2007] ABl. L332/27 (im Folgenden AVMD‑RL). Die in dieser IRIS plus zitierte 
Nummerierung entspricht der kodifizierten Version der AVMD‑RL. Sie wurde mittlerweile als Richtlinie 2010/13/EU im  
ABl. L 95/1 vom 15. April 2010 veröffentlicht und ist abrufbar unter:   
http://eur‑lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:DE:PDF

3)  M. Robichon‑Lindenkamp, „De Richtlijn audiovisuele mediadiensten: liberalisering reclameregels voor traditionele televisie 
en meer regels voor on‑demand diensten“, Mediaforum 2008‑2, 73.

4)  O. Castendyk, „Article 3g AVMSD“ in O. Castendyk, E. Dommering und A. Scheuer (Hrsg.), European Media Law, 2008, 
Kluwer Law International, S. 911.
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II. Implizites Verbot:  
Produktplatzierung nach der Fernsehrichtlinie

In der alten Fernsehrichtlinie (Fernsehrichtlinie)5 war in Artikel 10 Absatz 1 festgelegt, dass 
„Fernsehwerbung und Teleshopping als solche klar erkennbar und durch optische und/oder akusti‑
sche Mittel eindeutig von anderen Programmteilen getrennt sein müssen.“ Die Bestimmung schreibt 
zwei eng miteinander verknüpfte Grundsätze fest, die wesentliche Grundmauern des EU‑Rechts im 
Fernsehbereich darstellen, und kodifiziert das Grundkonzept der Fairness in der Werbung, wie es 
in den Rechtstraditionen verschiedener Mitgliedstaaten entstanden ist:6 Den Grundsatz der Tren‑
nung von kommerziellem und redaktionellem Inhalt und den Grundsatz der Kennzeichnung von 
Werbung. Für den Trennungs‑ und den Kennzeichnungsgrundsatz gibt es mindestens drei Gründe: 
Erstens sollen sie die Zuschauer vor versteckten Werbebotschaften schützen, zweitens sichern sie 
die redaktionelle Unabhängigkeit und Integrität der Fernsehveranstalter,7 und drittens schützen 
sie die Neutralität der Medien und gewährleisten den fairen Wettbewerb zwischen verschiedenen 
Marken.8 Der Schutz des Urheberrechts wurde als weiterer Grund zur Unterstützung der beiden 
Prinzipien genannt.9 

Der Trennungs‑ und der Kennzeichnungsgrundsatz bilden die Grundlage für das Verbot von 
Schleichwerbung gemäß Artikel 10 Absatz 4 Fernsehrichtlinie.10 Schleichwerbung wurde in Ar‑
tikel 1 Buchstabe d Fernsehrichtlinie definiert als „die Erwähnung oder Darstellung von Waren, 
Dienstleistungen, Namen, Warenzeichen oder Tätigkeiten eines Herstellers von Waren oder eines 
Erbringers von Dienstleistungen in Programmen, wenn sie vom Fernsehveranstalter absichtlich zu 
Werbezwecken vorgesehen ist und die Allgemeinheit hinsichtlich des eigentlichen Zwecks dieser 
Erwähnung oder Darstellung irreführen kann.“ 2004 hat die Kommission in ihrer Mitteilung zu 
Auslegungsfragen im Zusammenhang mit der Fernsehrichtlinie11 die Definition der Schleichwer‑
bung aufgeschlüsselt und erklärt, dass „die Erwähnung oder Darstellung von Waren, Dienstleistun‑
gen, Namen, Warenzeichen oder Tätigkeiten eines Herstellers von Waren oder eines Erbringers von 
Dienstleistungen“ nur dann als Schleichwerbung zu betrachten ist, wenn drei Voraussetzungen ku‑
mulativ erfüllt sind: Wenn sie (a) vom Fernsehveranstalter beabsichtigt, (b) auf die Erzielung einer 
Werbewirkung ausgerichtet und (c) geeignet ist, die Allgemeinheit irrezuführen. Genauer heißt es 
in Artikel 1 Buchstabe d, dass die Darstellung „insbesondere dann als beabsichtigt gilt, wenn sie 
gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung erfolgt.“

Produktplatzierung erfasst per definitionem auch das Vorkommen von Markenartikeln oder 
‑dienstleistungen innerhalb des redaktionellen Inhalts. Dieses setzt naturgemäß ein Verschwimmen 
der Grenzen zwischen redaktionellem Inhalt und Werbung voraus und nähert sich dabei gefährlich 
der Einstufung als Schleichwerbung. Daher warf das Aufkommen dieser neuen Werbetechnik die 
Frage nach der Vereinbarkeit mit Artikel 10 Absätze 1 und 4 Fernsehrichtlinie auf. Bezeichnend 
ist, dass die britische Ofcom‑Konsultation von 2005 zur Produktplatzierung diese Praxis als eine 
Technik beschrieb, die „den Trennungsgrundsatz verletzt“.12 Die laufende irische Konsultation zum 

 5)  Richtlinie des Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koordinierung bestimmter Rechts‑ und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit (konsolidierte Version) [1989] ABl. L 298/23 (im Folgenden 
Fernsehrichtlinie).

 6)  Fernsehen ohne Grenzen: Grünbuch über die Errichtung des gemeinsamen Marktes für den Rundfunk, insbesondere über 
Satellit und Kabel, KOM (84)300 endgültig, 14. Juni 1984, abrufbar unter: http://tinyurl.com/ygt9zke

 7)  O. Castendyk, „Article 3g AVMS“ in O. Castendyk, E. Dommering und A. Scheuer (Hrsg.), European Media Law, 2008, 
Kluwer Law International, S. 511.

 8)  Es ist eingewandt worden, dass das Ziel des Trennungsgrundsatzes, den fairen Wettbewerb sicherzustellen, speziell im 
Bereich Produktplatzierung nicht relevant sei, da alle Wettbewerber hierzu die gleichen Möglichkeiten hätten, siehe 
Fußnote 4, S. 909. Diese Frage wird jedoch, ebenso wie das Thema Urheberrecht, in dieser IRIS plus nicht behandelt. 

 9)  I. Katsirea, Public Broadcasting and European Law – A Comparative Examination of Public Service Obligations in Six Member 
States, 2008, Kluwer Law International, S. 5, und T. McGonagle, „Workshop‑Bericht“ in „Audiovisuelle Mediendienste 
ohne Grenzen: Umsetzung der Regeln“, IRIS Spezial, September 2006, Europäische Audiovisuelle Informationsstelle. 

10)  Mitteilung der Kommission vom 23. April 2004 zu Auslegungsfragen in Bezug auf bestimmte Aspekte der Bestimmungen Mitteilung der Kommission vom 23. April 2004 zu Auslegungsfragen in Bezug auf bestimmte Aspekte der Bestimmungen 
der Richtlinie „Fernsehen ohne Grenzen“ über die Fernsehwerbung, 28. April 2004, ABl. C 102/02 

11)  Ibid.Ibid.
12)  Ofcom, „Product Placement: A consultation on issues related to product placement“, 19. Dezember 2005, abrufbar unter: Ofcom, „Product Placement: A consultation on issues related to product placement“, 19. Dezember 2005, abrufbar unter: 

http://tinyurl.com/yk68zxm
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Gesetzentwurf über audiovisuelle kommerzielle Kommunikation stuft sie als „eine Art der Schleich‑
werbung“ ein.13 

Nach der Fernsehrichtlinie war der rechtliche Status der Produktplatzierung unklar.14 Sie wurde 
nicht erwähnt, so dass es den nationalen Kommentatoren, Richtern und Gesetzgebern überlassen 
blieb, eigene Schlüsse zu ziehen. In den meisten Mitgliedstaaten war Produktplatzierung entweder 
gar nicht geregelt, oder sie galt aufgrund der Regelungen für Schleichwerbung als verboten.15 Auf 
der Grundlage ihrer Schlussfolgerungen bezüglich der drei kumulativen Voraussetzungen für das 
Vorliegen von Schleichwerbung kam die Kommission in ihrer Mitteilung zu Auslegungsfragen aus 
dem Jahr 2004 (hiernach „Mitteilung 2004“) zu dem Ergebnis, dass die Richtlinie die Erwähnung 
oder Darstellung von Waren, Dienstleistungen, Namen, Warenzeichen oder Tätigkeiten eines Her‑
stellers von Waren oder eines Erbringers von Dienstleistungen, also auch Produktplatzierung, nicht 
generell verbiete. Produktplatzierung sei nur dann als Schleichwerbung zu betrachten, wenn sie 
vom Fernsehveranstalter zur Erzielung einer Werbewirkung beabsichtigt und zur Irreführung der 
Allgemeinheit geeignet sei.16 Zur Untermauerung dieses Standpunkts stellte die Mitteilung die 
Wichtigkeit der Zulassung bestimmter Fälle von Produktplatzierung angesichts der Allgegenwart 
von Markenartikeln in unserer heutigen Welt in den Kontext des Rechts auf freie Meinungsäuße‑
rung. 

Diese Auslegung steht im Einklang mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
zur Klärung der Reichweite des Trennungsgrundsatzes. In der Rechtssache Bacardi17 hat der EuGH 
festgestellt, dass „indirekte Werbung“, also Werbung, die sich nicht auf die hierfür gedachten 
Werbepausen im Fernsehprogramm beschränken lässt, sondern zwangsläufig in zufälliger, vom Fern‑
sehveranstalter nicht zu beeinflussender Weise neben redaktionellen Inhalten erscheint,18 nicht als 
„Fernsehwerbung“ im Sinne der Richtlinie19 bezeichnet werden kann und daher nicht dem Tren‑
nungsgrundsatz unterliegt. Der EuGH hat nicht untersucht, ob eine solche indirekte Werbung mit 
den Bestimmungen zur Schleichwerbung vereinbar ist, da das vorlegende Gericht keine Vorabent‑
scheidung in dieser Sache beantragt hatte. Daraus müssen wir schließen, dass die Beantwortung 
dieser Frage davon abhängt, ob die separaten Bedingungen für Schleichwerbung erfüllt sind oder 
nicht. Produktplatzierung stellt wohl eine Form „indirekter Fernsehwerbung“ im Sinne des Bacardi‑
Urteils dar. Wenn es also für den Fernsehveranstalter unmöglich ist, die Produktplatzierung in einer 
Sendung zu vermeiden, ist der Trennungsgrundsatz nicht verletzt. Die Rechtmäßigkeit wird allein 
auf der Grundlage der Regeln zur Schleichwerbung festgestellt.20

Eine der wichtigsten Konsequenzen dieser Auslegung ist, dass sie Fernsehveranstaltern den 
Spielraum gibt, unabhängig produzierte Werke, die Produktplatzierungen enthalten, anzubieten. 
Schließlich ist nicht anzunehmen, dass eine Produktplatzierung, auch wenn sie möglicherweise ge‑
eignet ist, die Allgemeinheit irrezuführen, von einem Fernsehveranstalter, der lediglich von anderen 
die Rechte erworben hat, das Werk zu senden oder öffentlich zugänglich zu machen, ohne während 

13)  Broadcasting Authority of Ireland, „Consultation Document – Draft Codes on Audiovisual Commercial Communications“, Broadcasting Authority of Ireland, „Consultation Document – Draft Codes on Audiovisual Commercial Communications“, 
2. November 2009, abrufbar unter: http://tinyurl.com/yhjnzdg

14)  Vgl. I. Katsirea, Fußnote 9, S. 8. Vgl. I. Katsirea, Fußnote 9, S. 8. 
15)  Bird and Bird/Carat Crystal, „Study on the Development of new Advertising Techniques“, abrufbar unter: Bird and Bird/Carat Crystal, „Study on the Development of new Advertising Techniques“, abrufbar unter:  

http://tinyurl.com/y93gaws
16)  Eine Interpretation des Begriffs „irreführend“ sowie eine Analyse des Verhältnisses zwischen Produktplatzierung und Eine Interpretation des Begriffs „irreführend“ sowie eine Analyse des Verhältnisses zwischen Produktplatzierung und 

anderen audiovisuellen kommerziellen Kommunikationen und unlauterer Geschäftspraktiken findet sich in J. Kabel, 
„Audiovisuelle Mediendienste und die Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken“, IRIS plus 2008‑8, Europäische 
Audiovisuelle Informationsstelle. 

17)  Rechtssache C‑429/02 Bacardi France SAS, früher Bacardi‑Martini SAS, gegen T�l�vision fran�aise 1 SA (TF1), Groupe Rechtssache C‑429/02 Bacardi France SAS, früher Bacardi‑Martini SAS, gegen T�l�vision fran�aise 1 SA (TF1), Groupe 
Jean‑Claude Darmon SA und Girosport SARL, Slg. 2004, I‑6613.

18)  O. Castendyk und L. Woods, „Article 1 TWFD“ in O. Castendyk, E. Dommering und A. Scheuer (Hrsg.), O. Castendyk und L. Woods, „Article 1 TWFD“ in O. Castendyk, E. Dommering und A. Scheuer (Hrsg.), European Media 
Law, 2008, Kluwer Law International, S. 302.

19)  Fernsehwerbung wird in Artikel 1 Buchstabe c Fernsehrichtlinie (jetzt Artikel 1 Buchstabe i AVMD‑RL) definiert als Fernsehwerbung wird in Artikel 1 Buchstabe c Fernsehrichtlinie (jetzt Artikel 1 Buchstabe i AVMD‑RL) definiert als 
„jede Äußerung bei der Ausübung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs, die im Fernsehen von einem 
öffentlich‑rechtlichen oder privaten Veranstalter oder einer natürlichen Person entweder gegen Entgelt oder eine 
ähnliche Gegenleistung oder als Eigenwerbung gesendet wird mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung 
von Dienstleistungen, einschließlich unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, gegen Entgelt zu fördern.“ 

20)  O. Castendyk und L. Woods, „Article 1 TWFD“ und O. Schaar, „Article 10 TWFD“ in O. Castendyk, E. Dommering und A. O. Castendyk und L. Woods, „Article 1 TWFD“ und O. Schaar, „Article 10 TWFD“ in O. Castendyk, E. Dommering und A. 
Scheuer (Hrsg.), European Media Law, 2008, Kluwer Law International, S. 302, 504 und 511.
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der Produktion Einfluss auf den Inhalt zu haben, beabsichtigt ist. Besonders wichtig ist dies bei 
ausländischen, vor allem US‑amerikanischen, Werken. Daher wurde die Ausstrahlung ausländischer 
audiovisueller Werke aus Drittstaaten mit weniger strengen nationalen Medienbestimmungen im 
Sinne der Fernsehrichtlinie als rechtmäßig betrachtet21 und auf nationaler Ebene übereinstimmend 
akzeptiert.22 In bestimmten Ländern galt dies nach derselben Logik auch für Filme, die für das Kino 
produziert wurden – vorausgesetzt natürlich, dass kein nationaler Fernsehveranstalter direkt von 
der Vereinbarung profitierte.23 Das Ergebnis war ein duales System, nach dem unabhängig produ‑
zierte Werke und Sendungen, die von einem europäischen Fernsehveranstalter produziert oder in 
Auftrag gegeben wurden, völlig unterschiedlich behandelt wurden. Im Hinblick auf die redaktio‑
nelle Unabhängigkeit der Fernsehveranstalter ist diese Lösung sinnvoll: Das Anbieten eingekaufter 
Produktionen erfolgt wohl aufgrund der Zuschauernachfrage und nicht nach Werbeeinnahmen. Die 
wichtige redaktionelle Integrität der Fernsehveranstalter blieb somit erhalten.24 Betrachtet man je‑
doch die Auswirkungen auf die Zuschauer, lässt sich nicht ignorieren, dass hier ein Doppelstandard 
eingeführt wurde.

Trotzdem scheint die Kommission diese Ansicht während der öffentlichen Konsultation von 2005 
verworfen zu haben: In ihrem vierten Themenpapier für die Liverpooler Konferenz zur audiovisuel‑
len Politik mit dem Titel „Kommerzielle Kommunikation“ hat die Kommission erklärt: „Die doppelte 
Verpflichtung zur Kenntlichmachung und Trennung hat implizit dazu geführt, dass nach geltendem 
Recht Produktplatzierungen in den Programmen von Rundfunkveranstaltern, die der Fernsehricht‑
linie unterliegen, verboten sind“.25 Die grundsätzliche Unvereinbarkeit der Produktplatzierung mit 
dem Trennungsgrundsatz reicht nach dieser Ansicht schon allein für ein Verbot dieser Praxis aus, 
unabhängig von den speziellen Bestimmungen der Richtlinie in Bezug auf Schleichwerbung. Das 
Themenpapier schlägt als einen möglichen Ausweg eine Umformulierung des Trennungsgrundsatzes 
in Anlehnung an das Bacardi‑Urteil des EuGH vor: „Um Produktplatzierungen zu ermöglichen, dürf‑
te das Prinzip der Trennung kein unerlässliches Kriterium mehr sein, sondern nur noch eines der 
Mittel, anhand derer die Nutzer den kommerziellen Inhalt erkennen und ihn vom redaktionellen 
Inhalt unterscheiden können.“ Wie wir noch sehen werden, war dies tatsächlich auch der Ansatz 
der AVMD‑RL. 

III. Der Winkelzug der AVMD-Richtlinie:  
Produktplatzierung entzieht sich dem Trennungsgrundsatz

In der AVMD‑RL wurde Artikel 10 Fernsehrichtlinie auseinandergerissen: Der Trennungsgrundsatz 
wurde auf Kapitel VII der AVMD‑RL beschränkt und gilt daher nur noch für „Fernsehwerbung und 
Teleshopping“. So heißt es in Artikel 19 Absatz 1: „Unbeschadet des Einsatzes neuer Werbetech‑
niken müssen Fernsehwerbung und Teleshopping durch optische und/oder akustische und/oder 
räumliche Mittel eindeutig von anderen Sendungsteilen abgesetzt sein“. Der Kennzeichnungsgrund‑
satz, der neben dem Trennungsgrundsatz in Artikel 19 beibehalten wurde, erscheint dagegen auch 
in Kapitel III, wo es in Artikel 9 heißt: „Audiovisuelle kommerzielle Kommunikation muss leicht 
als solche zu erkennen sein“. Der Artikel behandelt im Folgenden das Verbot dessen, was nun als 
„Schleichwerbung in der audiovisuellen kommerziellen Kommunikation“ bezeichnet wird.

Artikel 1 Buchstabe h der AVMD‑RL definiert „audiovisuelle kommerzielle Kommunikation“ als 
„Bilder mit oder ohne Ton, die der unmittelbaren oder mittelbaren Förderung des Absatzes von 
Waren und Dienstleistungen oder des Erscheinungsbilds natürlicher oder juristischer Personen, die 

21)  Vgl T. McGonagle Fußnote 9� Department of Culture, Media and Sport, „The Audiovisual Media Services Directive – Vgl T. McGonagle Fußnote 9� Department of Culture, Media and Sport, „The Audiovisual Media Services Directive –  
Consultation on Proposals for Implementation in the United Kingdom“, Juli 2008, abrufbar unter:   
http://tinyurl.com/yjanh3q

22)  Vgl. Fußnote 4, S. 512Vgl. Fußnote 4, S. 512
23)  Siehe zum Beispiel den Ofcom Broadcasting Code, Section 10.5, und den irischen BCI General Advertising Code, Section Siehe zum Beispiel den Ofcom Broadcasting Code, Section 10.5, und den irischen BCI General Advertising Code, Section 

3.3.7.
24)  Vgl. DCMS Consultation, Fußnote 21.Vgl. DCMS Consultation, Fußnote 21.
25)  Europäische Kommission, „Themenpapier für die Liverpooler Konferenz zur audiovisuellen Politik“, Juli 2005, abrufbar Europäische Kommission, „Themenpapier für die Liverpooler Konferenz zur audiovisuellen Politik“, Juli 2005, abrufbar 

unter: http://tinyurl.com/yatj5et1 
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einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, dienen. Diese Bilder sind einer Sendung gegen Entgelt 
oder eine ähnliche Gegenleistung oder als Eigenwerbung beigefügt oder darin enthalten.“ Der Be‑
griff „Bilder mit oder ohne Ton“ ist weiter gefasst als die direkten zentralen Aussagen, die eine klare 
und explizite Charakterisierung von „Fernsehwerbung“ erlauben.26 Daher erscheint die „audiovi‑
suelle kommerzielle Kommunikation“ als das breitere Konzept, dessen Geltungsbereich auch die 
Unterkategorie „Fernsehwerbung“ umfasst. Zur Klarstellung erläutert Artikel 1 Buchstabe h: „Zur 
audiovisuellen kommerziellen Kommunikation zählen unter anderem Fernsehwerbung, Sponsoring, 
Teleshopping und Produktplatzierung.“

Der Ansatz, der im Bacardi‑Urteil und in der Mitteilung zu Auslegungsfragen der Europäischen 
Kommission angedeutet wurde, wurde somit in der geänderten Richtlinie offiziell eingeführt. Pro‑
duktplatzierung unterliegt, wie auch andere Formen von audiovisueller kommerzieller Kommuni‑
kation, nur dem Kennzeichnungsgrundsatz und nicht dem komplementären Trennungsgrundsatz. 
Dieser beschränkt sich lediglich auf die Schwesterkategorien „Fernsehwerbung“ und „Teleshop‑
ping“. Dieser Punkt wird in Erwägungsgrund 81 explizit angesprochen: „Der Trennungsgrundsatz 
sollte auf Fernsehwerbung und Teleshopping beschränkt werden, und die Produktplatzierung sollte 
unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt werden – sofern ein Mitgliedstaat nicht etwas ande‑
res beschließt.“ Das Verbot der Produktplatzierung wird also offiziell verworfen� als angemessener 
Schutz für die Zuschauerinteressen wird Transparenz eingeführt.27 Wie in der Fernsehrichtlinie 
unterliegt die Produktplatzierung als eine Form der audiovisuellen Kommunikation natürlich auch 
weiterhin dem Verbot von Schleichwerbung. Auch hier stellt Erwägungsgrund 81 den Zusammen‑
hang zwischen Artikel 9 und Artikel 11 explizit her: „Produktplatzierung, die den Charakter von 
Schleichwerbung hat, sollte jedoch verboten bleiben.“ 

IV. Die Regulierung der Produktplatzierung  
in der AVMD-Richtlinie

Eine der größten Veränderungen, die durch die AVMD‑RL herbeigeführt wurden, war die Einfüh‑
rung von Regelungen zur Produktplatzierung. Artikel 1 Buchstabe m definiert Produktplatzierung 
als „jede Form audiovisueller kommerzieller Kommunikation, die darin besteht, gegen Entgelt oder 
eine ähnliche Gegenleistung ein Produkt, eine Dienstleistung oder die entsprechende Marke ein‑
zubeziehen bzw. darauf Bezug zu nehmen, so dass diese innerhalb einer Sendung erscheinen.“ 
Besonders wichtig ist, dass diese Definition auch Marken erwähnt, denn es zeigt, dass auch die Ein‑
beziehung von Werbung für Produkte oder Dienstleistungen in eine Sendung die Voraussetzungen 
für Produktplatzierung erfüllt. Außerdem bestätigt es, dass Produktplatzierung auch in animierten 
Sendungen möglich ist. Andere denkbare Gegenstände von Platzierungen, zum Beispiel Orte oder 
Landschaften, werden von der Definition nicht erfasst. Bedeutsam ist auch, dass die Kommunika‑
tion gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung erfolgen muss: Erstens werden damit an den 
Tatbestand der Produktplatzierung strengere Maßstäbe angelegt als an den der Schleichwerbung 
(siehe unten, Abschnitt VI.2). Zweitens wird dadurch betont, dass die Bedingungen für rechtmä‑
ßige Produktplatzierungen gemäß Artikel 11 für alle Sendungen gelten, die von Mediendienstean‑
bietern, die der EU‑Rechtshoheit unterworfen sind, angeboten werden, unabhängig davon, ob der 
betreffende Anbieter an der Produktion beteiligt war (siehe unten, Abschnitt V).28

Der Wortlaut von Artikel 11 AVMD‑RL ist kompliziert und spricht Bände über die widersprüch‑
lichen Einstellungen, die es in Europa zu diesem Thema gibt. Seine logische Struktur ist um drei 
Grundelemente herum organisiert: Eine Regel, eine Ausnahme von der Regel und eine Ausnahme 
von der Ausnahme.29 Daher heißt es in Artikel 11 Absatz 2 scheinbar lapidar: „Produktplatzierung 

26)  R. Chavannes und O. Castendyk, „Article 1 AVMSD“ in O. Castendyk, E. Dommering und A. Scheuer (Hrsg.), R. Chavannes und O. Castendyk, „Article 1 AVMSD“ in O. Castendyk, E. Dommering und A. Scheuer (Hrsg.), European 
Media Law, 2008, Kluwer Law International, S. 838.

27)  Vgl. den Fall Vgl. den Fall Feuer, Eis und Dynamit in J. Kabel, „Horizontale Schwingungen : Auf der Suche nach Konsistenz im 
europäischen Werberecht“, IRIS plus 2003‑8, Europäische Audiovisuelle Informationsstelle. 

28)  Virtuelle Produktplatzierungen werden im vorliegenden Artikel nicht thematisiert.Virtuelle Produktplatzierungen werden im vorliegenden Artikel nicht thematisiert.
29)  Vgl. Fußnote 4, S. 912.Vgl. Fußnote 4, S. 912.
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ist untersagt.“ Dieses Verbot wird dann jedoch durch mehrere weit gefasste Ausnahmen erheblich 
verwässert. „Abweichend“ erklärt Absatz 3 Produktplatzierung für zulässig: 

•  „in Kinofilmen, Filmen und Serien für audiovisuelle Mediendienste, Sportsendungen und Sen‑
dungen der leichten Unterhaltung“, sofern es sich nicht um Kindersendungen handelt,

oder
•  „wenn kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich bestimmte Waren oder Dienstleistungen 

wie Produktionshilfen und Preise im Hinblick auf ihre Einbeziehung in eine Sendung kostenlos 
bereitgestellt werden.“

Es handelt sich hierbei um ein System mit Opt‑Out‑Möglichkeit, so dass es den Mitgliedstaaten 
freisteht, strengere Regelungen oder ein vollständiges Verbot einzuführen. In jedem Fall müssen diese 
Ausnahmen eine Liste von Mindestschutzprinzipien einhalten, die ebenfalls in Absatz 3 aufgeführt 
ist. Danach müssen Sendungen, die Produktplatzierung enthalten, folgende Voraussetzungen erfüllen:

•  Ihr Inhalt und – bei Fernsehsendungen – ihr Programmplatz dürfen keinesfalls so beeinflusst 
werden, dass die redaktionelle Verantwortung und Unabhängigkeit des Mediendiensteanbieters 
beeinträchtigt wird.

•  Sie dürfen nicht unmittelbar zu Kauf, Miete bzw. Pacht von Waren oder Dienstleistungen auf‑
fordern, insbesondere nicht durch spezielle verkaufsfördernde Hinweise auf diese Waren oder 
Dienstleistungen.

•  Sie dürfen das betreffende Produkt nicht zu stark herausstellen.
•  Die Zuschauer müssen eindeutig auf das Bestehen einer Produktplatzierung hingewiesen wer‑

den. Sendungen mit Produktplatzierung sind zu Sendungsbeginn und ‑ende sowie bei Fortset‑
zung einer Sendung nach einer Werbeunterbrechung angemessen zu kennzeichnen, um jede 
Irreführung des Zuschauers zu verhindern.

Anschließend folgt in Artikel 11 eine Liste der Ausnahmen von den Ausnahmen, in der ausge‑
führt wird, unter welchen Umständen Produktplatzierung unter keinen Umständen zulässig ist. 
Danach sind die folgenden Produktplatzierungen (ausnahmsweise!) tatsächlich auf gesamteuropä‑
ischer Ebene untersagt: 

•  Produktplatzierung zugunsten von Zigaretten oder Tabakerzeugnissen oder zugunsten von Un‑
ternehmen, deren Haupttätigkeit die Herstellung oder der Verkauf von Zigaretten und anderen 
Tabakerzeugnissen ist, 

und
•  Produktplatzierung zugunsten von bestimmten Arzneimitteln oder medizinischen Behandlun‑

gen, die in dem Mitgliedstaat, dessen Rechtshoheit der Mediendiensteanbieter unterworfen ist, 
nur auf ärztliche Verordnung erhältlich sind. 

Nach der Verabschiedung der AVMD‑RL ermahnte die Europäische Kommission die Mitgliedstaaten, 
die Umsetzung locker anzugehen und möglichst keine strengeren Regelungen einzuführen, obwohl sie 
diese Möglichkeit im Rahmen von Bestimmungen wie Artikel 11 technisch offengelassen hatte. Das 
Ergebnis war ein Dominoeffekt: Die Mitgliedstaaten befürchteten, ins Hintertreffen zu geraten und so‑
mit die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Filmwirtschaft zu gefährden, und erlaubten Produktplatzierung fast 
ausnahmslos im Rahmen oft geringfügig strengerer, aber im Allgemeinen noch immer großzügiger Be‑
stimmungen.30 Nachstehend werden die Bestimmungen von Artikel 11 im Einzelnen untersucht. Parallel 
dazu wird auch die Umsetzung dieser Regelungen in die einzelstaatliche Gesetzgebung verschiedener 
Mitgliedstaaten beleuchtet. Zu beachten ist, dass die Bestimmungen von Artikel 11 gleichermaßen für 
auf Abruf bereitgestellte und für nach Sendeplan übertragene audiovisuelle Mediendienste gelten.31 

30)  Siehe zum Beispiel Coll�ge d�autorisation et de contr�le, „Recommandation relative au placement de produit“, abrufbar Siehe zum Beispiel Coll�ge d�autorisation et de contr�le, „Recommandation relative au placement de produit“, abrufbar 
unter: http://tinyurl.com/yhrusn5, und B. Bradshaw, „Written Ministerial Statement on Television Product Placement“, 
9. Februar 2010, abrufbar unter: http://tinyurl.com/yaxu7er

31)  Zu beachten ist, dass Sendungen mit Produktplatzierung zusätzlich auch an die Vorschriften in Artikel 9 gebunden Zu beachten ist, dass Sendungen mit Produktplatzierung zusätzlich auch an die Vorschriften in Artikel 9 gebunden 
sind, die für jede audiovisuelle kommerzielle Kommunikation gelten, die von den der Rechtshoheit der Gemeinschaft 
unterworfenen Mediendiensteanbietern bereitgestellt wird.



© 2010, Europäische Audiovisuelle Informationsstelle, Straßburg (Frankreich)

2010-3 S.13

LEITBEITRAG

1. Abweichungen von der Verbotsregel

1.1. Programmsparten, die mit Produktplatzierung vereinbar sind

Der Begriff „Kinofilm“ bezieht sich auf Langfilme (mit einer Länge von normalerweise mehr 
als 75 Minuten), in denen eine fiktionale Handlung von Schauspielern dargestellt wird und die 
zwecks Aufführung in Kinos hergestellt wurden. (Ob ein Film tatsächlich im Kino gezeigt wurde, 
ist dabei allerdings unerheblich.) „Filme für audiovisuelle Mediendienste“ sind dagegen Langfilme 
(normalerweise zwischen 50 und 90 Minuten), die für eine geplante Ausstrahlung im Fernsehen 
oder in einem anderen audiovisuellen Mediendienst hergestellt wurden. (Auch hier kommt es auf 
die Absicht und nicht auf die tatsächlich erfolgte Behandlung an.) „Sportsendungen“ sind sowohl 
Liveübertragungen von Sportveranstaltungen als auch unbearbeitete Wiederholungen von Livebe‑
richten sowie bearbeitete Sportsendungen oder Sportshows, in denen nur Teile oder Höhepunkte 
einer Veranstaltung gezeigt werden. „Sendungen der leichten Unterhaltung“ sind Sendungen ohne 
fiktionale Handlung, zum Beispiel Shows mit Auftritten von Berufs‑ oder Amateurkünstlern wie Mu‑
sikern, Komikern oder Zauberern oder mit Gästen, die an Spielen teilnehmen. Der Begriff „Serie für 
audiovisuelle Mediendienste“ schließlich bezieht sich auf Sendungen, die aus mehreren Folgen mit 
selbständigen jedoch eng zusammenhängenden Handlungen bestehen. Ein solcher Zusammenhang 
kann zum Beispiel durch den wiederkehrenden Auftritt einer oder mehrerer Figuren, die Verwen‑
dung derselben Umgebung in verschiedenen Folgen oder die Fortentwicklung derselben Geschichte 
im Verlauf mehrerer Folgen hergestellt werden.32 In jedem Fall ist die genaue Abgrenzung dieser 
Sparten nur von begrenztem Wert. In einer ministeriellen Erklärung aus Großbritannien zu Produkt‑
platzierung im Fernsehen heißt es, ein wirksamerer und geeigneterer Ansatz sei die Ad‑hoc‑Klassi‑
fizierung von Sendungen, bei der die Regulierungsstelle eingreift, wenn Mediendiensteanbieter die 
Grenzen des Akzeptablen überschreiten, indem sie Produktplatzierungen in Sendungen vornehmen, 
die nicht in eine dieser Kategorien fallen.33 

Interessanterweise ist in Artikel 20 AVMD‑RL (vormals Artikel 11 Fernsehrichtlinie) neben „Se‑
rien“ auch von „Reihen“ die Rede. „Reihen“ sind Produktionen, bei denen Handlung und Personal 
kontinuierlich fortentwickelt werden, und die sich über mehrere Folgen und manchmal Jahre er‑
strecken. Ein klassisches Beispiel für eine Reihe ist die Seifenoper. Es gibt keine einleuchtende 
Erklärung dafür, warum Produktplatzierung in Serien erlaubt, in Reihen aber untersagt sein sollte. 
Hinsichtlich möglicher Gefahren für die Verbraucher oder die redaktionelle Integrität der Medien‑
diensteanbieter ist kein Unterschied zwischen den beiden Sparten zu erkennen. Daher argumen‑
tieren Kommentatoren, dass Reihen ebenfalls auf die Liste der Programmsparten gehören, in denen 
Produktplatzierung möglich ist.34 Diese Schlussfolgerung wird auch durch sprachliche Überlegun‑
gen gestützt: Wie Generalanwalt Jacobs in der Rechtssache RTL gegen NLM anmerkt, scheinen die 
beiden Begriffe beim Vergleich verschiedener Sprachfassungen der Fernsehrichtlinie ungenau zu 
sein und sich in ihren Bedeutungen zu überschneiden.35

Unter den Kategorien, in denen Produktplatzierung gemäß der Richtlinie zulässig ist, sind Nach‑
richtensendungen36 und Dokumentarfilme nicht aufgeführt, so dass Produktplatzierung dort also 
untersagt ist. Auf der Ebene der Mitgliedstaaten haben einige Gesetzgeber den von der Richtlinie 
eingeräumten Spielraum genutzt, um noch strengere Regelungen einzuführen: Großbritannien zum 
Beispiel hat ein Verbot der Produktplatzierung in Sendungen zum Zeitgeschehen, Verbrauchersen‑
dungen und religiösen Sendungen angekündigt, obwohl diese die Voraussetzung für eine Einord‑
nung als „Serien“ erfüllen.37 In Frankreich soll Produktplatzierung nur in Kinofilmen, Spielfilmen 

32)  O. Castendyk und N. Ullrich, „Article 11 TWFD“ in O. Castendyk, E. Dommering und A. Scheuer (Hrsg.), O. Castendyk und N. Ullrich, „Article 11 TWFD“ in O. Castendyk, E. Dommering und A. Scheuer (Hrsg.), European Media 
Law, 2008, Kluwer Law International, S. 523 ff.

33)  Vgl. Fußnote 30.Vgl. Fußnote 30.
34)  Vgl. Fußnote 4, S. 912.Vgl. Fußnote 4, S. 912.
35)  Schlussantrag von GA Jacobs, Rechtssache C‑245/01, Schlussantrag von GA Jacobs, Rechtssache C‑245/01, RTL Television GmbH gegen Niedersächsische Landesmedienanstalt 

für privaten Rundfunk, Slg. 2003, I‑12489. 
36)  Vgl. die belgische Empfehlung, Fußnote 30.Vgl. die belgische Empfehlung, Fußnote 30.
37)  Vgl. Fußnote 30.Vgl. Fußnote 30.
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und Musikvideos zulässig sein.38 In Deutschland wird zwischen öffentlich‑rechtlichen und privaten 
Rundfunkveranstaltern unterschieden: Bei den Öffentlich‑Rechtlichen ist Produktplatzierung nur 
in Sendungen aus den zulässigen Programmsparten erlaubt, sofern diese nicht vom Veranstalter 
selbst oder von einem mit dem Veranstalter verbundenen Unternehmen produziert oder in Auftrag 
gegeben wurden, wohingegen die privaten Sender keiner solchen Einschränkung unterliegen.39

1.2. Kostenlose Bereitstellung – Produktionshilfen- und Preisplatzierung

Das Zulassen von Produktplatzierungen, bei denen „kein Entgelt geleistet wird, sondern lediglich 
bestimmte Waren oder Dienstleistungen wie Produktionshilfen und Preise im Hinblick auf ihre Ein‑
beziehung in eine Sendung kostenlos bereitgestellt werden“ (in der vorliegenden IRIS plus nachste‑
hend als „Produktionshilfenplatzierung“ (prop placement) bezeichnet), ist im Rahmen der AVMD‑RL 
zulässig. Diese Bestimmung ist im Zusammenhang mit Erwägungsgrund 91 zu sehen, in dem es 
heißt: „Die kostenlose Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen wie Produktionshilfen oder 
Preise sollte nur als Produktplatzierung gelten, wenn die betreffenden Waren oder Dienstleistungen 
von bedeutendem Wert sind.“ Die Bedeutung des Werts solcher Gratisgaben könnte beispielsweise 
in Bezug auf das Gesamtbudget der Produktion berechnet werden. Als Faustregel schlägt Casten‑
dyk vor, dass der Wert von Produktionshilfen oder Preisen bis zur Höhe von einem Prozent des 
Produktionsbudgets als unbedeutend betrachtet werden solle.40 Eine andere Möglichkeit wäre die 
Berechnung anhand des absoluten Werts der betreffenden Waren oder Dienstleistungen. So wurde 
in Österreich die Grenze zwischen regulierter Produktplatzierung und unregulierter Produktions‑
hilfenplatzierung auf EUR 1000 festgesetzt. Eine weitere Möglichkeit wäre die Berechnung des 
Aufwands, den die Produktionshilfen oder Preise für den Mediendiensteanbieter oder die Produk‑
tionsfirma darstellen, zum Beispiel die Mietkosten eines Autos für den erforderlichen Zeitraum.41

Ist der Wert des platzierten Produkts oder der platzierten Dienstleistung unbedeutend, gilt die 
Platzierung nicht als Produktplatzierung im Sinne der Richtlinie. In diesem Fall ist Artikel 11 nicht 
anwendbar, und die Beschränkungen in Absatz 3 Buchstaben a, b, c und d sind nicht zu beachten.42 
Wenn das platzierte Produkt oder die platzierte Dienstleistung hingegen von bedeutendem Wert 
ist, aber kostenlos bereitgestellt wurde, ist die Platzierung ebenfalls zulässig, doch die anschlie‑
ßenden Bestimmungen für zulässige Produktplatzierungen in der AVMD‑RL sind zu beachten. Wie 
immer besteht auch hier die Möglichkeit, dass einzelstaatliche Bestimmungen strengere Vorschrif‑
ten enthalten: So ist in Deutschland die Produktionshilfenplatzierung ausgeschlossen, wenn es sich 
um Nachrichten, Sendungen zum politischen Zeitgeschehen, Ratgeber‑ und Verbrauchersendungen, 
Sendungen für Kinder oder Übertragungen von Gottesdiensten handelt.43 

Trotzdem ist es im Rahmen der Richtlinie nicht vollkommen uneingeschränkt zulässig, Produk‑
tionshilfen von unbedeutendem Wert zu platzieren: Höchstwahrscheinlich fallen sie immer noch 
unter die Definition von Sponsoring und müssen daher den Bestimmungen in Artikel 10 AVMD‑RL 
genügen.44 Zu beachten sind die Bestimmungen des einzelstaatlichen Rechts, denn nicht alle Mit‑
gliedstaaten werden in ihr eigenes Recht die Beschränkung der Richtlinie auf Produkte von bedeu‑
tendem Wert45 (so dass jede Produktionshilfenplatzierung den Vorschriften für Produktplatzierung 
entsprechen muss) oder gar die Ausnahme zugunsten der Produktionshilfenplatzierung46 (so dass 
wahrscheinlich die Vorschriften für Sponsoring gelten) übernehmen. 

38)  Conseil sup�rieur de l�audiovisuel (CSA), „D�lib�ration n� 2010‑4 du 16 f�vrier 2010 relative au placement de produit Conseil sup�rieur de l�audiovisuel (CSA), „D�lib�ration n� 2010‑4 du 16 f�vrier 2010 relative au placement de produit 
dans les programmes des services de t�l�vision“, abrufbar unter: http://tinyurl.com/yakmdxy.

39)  Dreizehnter Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Dreizehnter Rundfunkänderungs staats‑Dreizehnter Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Dreizehnter Rundfunkänderungs staats‑
vertrag ‑ 13. RÄStV), Artikel 15 und 44. Siehe auch C. Mohrmann, „Ministerpräsidenten unterschreiben den 13. RÄStV“, 
IRIS 2010‑1: 16.

40)  Vgl. Fußnote 4, S. 913.Vgl. Fußnote 4, S. 913.
41)  Vgl. DCMS Consultation, Fußnote 21.Vgl. DCMS Consultation, Fußnote 21.
42)  J. Blair und T. O�Shea, „Light Touch and Don�t Touch – The Government�s Preferred Approach to the Regulation of VoD J. Blair und T. O�Shea, „Light Touch and Don�t Touch – The Government�s Preferred Approach to the Regulation of VoD 

Services and the Prohibition of Product Placement“ (2009) 20(1) EntLR 17. 
43)  Vgl. Fußnote 39.Vgl. Fußnote 39.
44)  Vgl. Fußnote 18, S. 320.Vgl. Fußnote 18, S. 320.
45)  Vgl. Fußnote 36. Vgl. Fußnote 36. 
46)  Niederländisches Mediawet 2008, Artikel 3.19a.Niederländisches Mediawet 2008, Artikel 3.19a.
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2. Die vier Prinzipien für rechtmäßige Produktplatzierung

Zulässige Produktplatzierungen im obigen Sinne müssen mindestens vier Bedingungen erfüllen, 
die in Artikel 11 Absatz 3 AVMD‑RL ausgeführt sind. Sie lauten wie folgt:

2.1. Unzulässige Beeinflussung

Nach Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe a dürfen der Inhalt und – bei Fernsehsendungen – der Pro‑
grammplatz von Sendungen, die Produktplatzierung enthalten, keinesfalls so beeinflusst werden, 
dass die redaktionelle Verantwortung und Unabhängigkeit des Mediendiensteanbieters beeinträch‑
tigt wird. Wie Kommentatoren angemerkt haben, ist die Erwähnung der redaktionellen Verantwor‑
tung des Mediendiensteanbieters in diesem Zusammenhang etwas unpassend, da Mediendienstean‑
bieter ohnehin fast immer die rechtliche Verantwortung für die von ihnen angebotenen Sendungen 
tragen.47 Wichtiger ist das zweite Element, die Unabhängigkeit. 

Wann ist der Schluss zu ziehen, dass die Unabhängigkeit des Mediendiensteanbieters unzulässig 
beeinflusst wurde? Einen Hinweis zum korrekten Verständnis dieses Ausdrucks gibt Erwägungs‑
grund 93. Er verknüpft die „Unabhängigkeit“ mit dem Begriff der „Themenplatzierung“ (auch als 
„Handlungsplatzierung“ bzw. „Plot Placement“ bekannt), also der Praxis, bei der die Handlung oder 
der Dialog einer Sendung so angepasst wird, dass ein Produkt, eine Dienstleistung oder ein Mar‑
kenname darin vorkommt oder erwähnt wird.48 Daher postulieren Fachleute, dass im Rahmen eines 
Funktionstests geprüft werden könnte, ob gegen die „Spielregeln“ der Produktion von Inhalten 
verstoßen wurde: Die Beeinflussung der Unabhängigkeit des Mediendiensteanbieters könne bei‑
spielsweise als inakzeptabel betrachtet werden, wenn sie die Regeln für gutes Drehbuchschreiben 
oder guten Journalismus berühre oder wenn sie die logische Entwicklung der Sendung künstlich 
beeinflusse oder das Drehbuch unnatürlich verändere, so dass es zu einem Zusammenbruch oder 
einer Verzerrung der erzählerischen Kontinuität komme.49 Auch weitere und engere Interpretatio‑
nen wurden vorgeschlagen: So lässt sich einem Ansatz zufolge behaupten, dass die Unabhängigkeit 
unweigerlich von jeder Produktplatzierung beeinflusst werde. Im Sinne des anderen Extrems wäre 
eine unzulässige Beeinflussung nur dann zu konstatieren, wenn der Anbieter die Entscheidungsbe‑
fugnis vertraglich auf den Platzierenden übertrage.50 Sofern kein besonders strenger Ansatz gewählt 
wird, kann bei unabhängig produzierten Werken die Unabhängigkeit des Mediendiensteanbieters 
logischerweise niemals beeinträchtigt werden, da dieser weder am Produktionsprozess beteiligt 
noch zur Ausstrahlung der Sendung verpflichtet ist.

2.2. Unzulässige verkaufsfördernde Wirkung

Sendungen, die Produktplatzierung enthalten, dürfen nicht unmittelbar zu Kauf, Miete bzw. 
Pacht von Waren oder Dienstleistungen auffordern, insbesondere nicht durch spezielle verkaufsför‑
dernde Hinweise auf diese Waren oder Dienstleistungen� dasselbe Verbot findet sich auch in Artikel 
10 AVMD‑RL (früher Artikel 17 Fernsehrichtlinie) in Bezug auf Sponsoring. Die Kommission hat zu 
dem Begriff der „unmittelbaren Aufforderung zu Kauf, Miete bzw. Pacht“ in ihrer Mitteilung 2004 
in Bezug auf Sponsoring klargestellt, dass Sponsoren zwar natürlich Sponsoring als Mittel einsetzen 
könnten, um ihren Namen, ihre Marke, ihr Erscheinungsbild, ihre Tätigkeiten oder ihre Produkte zu 
fördern, dass aber während der Ausstrahlung der gesponserten Sendung keine explizite Bezugnah‑
me auf die Produkte oder Dienstleistungen des Sponsors oder eines Dritten zulässig sei. Etwas an‑
deres gelte nur, wenn eine solche Bezugnahme dem alleinigen Zweck diene, den Sponsor zu nennen 
oder die Verbindung zwischen der Sendung und dem Unternehmen, das sie sponsert, offenzulegen.

47)  O. Castendyk, „O. Castendyk, „Product Placement – Ein kurzer Überblick zur aktuellen und zukünftigen Rechtslage unter der Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste“ in „Auf die Plätze, fertig … los? Die Richtlinie über Audiovisuelle Mediendienste“, IRIS 
Spezial, Juni 2009, Europäische Audiovisuelle Informationsstelle.

48)  Ein bekanntes Beispiel für Themenplatzierung findet sich im deutschen Fall Ein bekanntes Beispiel für Themenplatzierung findet sich im deutschen Fall Marienhof, wo in einer beliebten 
Fernsehseifenoper für Teppichböden und Last‑Minute‑Reisen geworben wurde, siehe O. Castendyk, „Werbeintegration in 
TV-Programm – wann sind Themen Placements Schleichwerbung oder Sponsoring?“, ZUM 12/2005, 857. 

49)  Vgl. FußnoteVgl. Fußnote 4, S. 915� vgl. ferner P. Gonzalez‑Espejo und R. Izquierdo, „Viewing in a Material World: EU Revisits Product 
Placement“ (2007) 67 European Lawyer 13.

50)  Vgl. Fußnote 47.Vgl. Fußnote 47.
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Im Fall der Produktplatzierung verlangt der Begriff jedoch eine etwas andere Interpretation. 
Definitionsgemäß kommen bei der Produktplatzierung Produkte, Marken oder Dienstleistungen in 
der Handlung des audiovisuellen Werks vor. Aus dem Umstand, dass rechtmäßige Produktplatzierung 
existiert, folgt, dass die bloße Einbeziehung von Produkten, Dienstleistungen oder Marken oder 
die bloße Bezugnahme darauf keine unmittelbare Aufforderung zu Kauf, Miete bzw. Pacht im 
Sinne von Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe b AVMD‑RL darstellen kann. Selbst von einer unzulässig 
hervorgehobenen Produktplatzierung kann nicht behauptet werden, dass sie dem Prinzip von 
Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe b widerspreche, da anderenfalls das anschließende ausdrückliche 
Verbot der zu starken Herausstellung in Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe c überflüssig wäre. Die 
Produktplatzierung erfordert also im Vergleich zum Sponsoring eine engere Auslegung des Begriffs 
der „unmittelbaren Aufforderung zu Kauf, Miete bzw. Pacht“� jede Einbeziehung und Bezugnahme 
muss mit einer zusätzlichen Aufforderungs‑ oder Befürwortungsbotschaft verbunden sein, damit 
ein Verstoß gegen den Nichtaufforderungsgrundsatz vorliegt.51

2.3. Unzulässige Hervorhebung

Sendungen, die Produktplatzierung enthalten, dürfen die betreffenden Produkte, Dienstleistun‑
gen oder Marken nicht zu stark herausstellen. Der Begriff stammt aus Großbritannien52 und wurde 
erstmals in der Mitteilung 2004 der Kommission im Zusammenhang mit Schleichwerbung in den 
audiovisuellen Rechtsrahmen der EU eingeführt. Der Mitteilung zufolge kann sich die Unzulässig‑
keit ergeben aus 

•  dem wiederholten Auftreten der betreffenden Marken, Waren oder Dienstleistungen� der Art 
und Weise der Hervorhebung der Marken, Waren oder Dienstleistungen.

In diesem Zusammenhang ist der Inhalt der Sendungen zu beachten, in denen die Marken, Pro‑
dukte oder Dienstleistungen vorkommen. (Daher werden für Spielfilme andere Maßstäbe gelten als 
für Nachrichtensendungen.) Zur Verdeutlichung führt die Kommission drei Beispiele an: So gilt die 
deutliche Hervorhebung von Produkten, Dienstleistungen oder Marken als unzulässig, wenn „diese 
Hervorhebung nicht durch redaktionelle Erfordernisse des Programms gerechtfertigt ist oder wenn 
sie auf eine Beeinflussung des Programms zu kommerziellen Zwecken zurückzuführen“ oder wenn 
sie geeignet ist, die Öffentlichkeit über das Wesen einer solchen Präsentation irrezuführen (wobei 
das dritte in der englischen Fassung der Mitteilung genannte Beispiel in der deutschen Fassung 
fehlt, vgl. dort Punkt 34).

Nicht alle Beispiele, die die Kommission in ihrer Mitteilung zu Auslegungsfragen erwähnt, sind 
auf die Produktplatzierung anwendbar. So liegt es bei der Produktplatzierung beispielsweise auf der 
Hand, dass die Einbeziehung von Produkten, Dienstleistungen oder Marken oder die Bezugnahme 
darauf das Ergebnis einer inhaltlichen Beeinflussung des audiovisuellen Werks zu kommerziellen 
Zwecken ist. Ebenso ist die Irreführung der Öffentlichkeit über das Wesen der Präsentation eine Fol‑
ge, die bei der rechtmäßigen Produktplatzierung durch den Einsatz eines Warnlogos vermieden wird 
(siehe unten, Abschnitt IV.2.4.). Dennoch kann die Analyse der Mitteilung 2004 grundsätzlich als 
geeignete Leitlinie für die Auflösung des Begriffs dienen: Die unzulässige Hervorhebung bzw. das 
zu starke Herausstellen einer Produktplatzierung wird danach auf rein phänomenologischer Basis 
vermutet, wenn die Marken, Produkte oder Dienstleistungen entweder (a) wiederholt in einer Weise 
erscheinen, die nicht funktional oder unvermeidlich ist, oder (b) in einer Weise präsentiert werden 
und erscheinen, die sie klar erkennbar macht und irgendwie deplatziert wirkt, also nicht durch 
redaktionelle Erfordernisse gerechtfertigt ist.53 Der belgische Conseil supérieur de l‘audiovisuel hat 
fünf Kriterien vorgeschlagen, die auf eine unzulässige Hervorhebung von Produkten hinweisen: 
die zur Schau gestellte Gleichgültigkeit gegenüber dem Produkt, die mangelnde Vielfalt bei der 
Präsentation des Produkts, die Häufigkeit der Nennung und/oder Zurschaustellung, die Angabe von 

51)  Vgl. Fußnote 4, S. 916. Ein Beispiel für die erste Anwendung dieses Prinzips in einem Mitgliedstaat findet sich in H. 
Cannie, „Belgien – Erste Entscheidungen über Produktplatzierung und Sponsoring nach der neuen Medienverordnung“, 
IRIS 2010‑4: 8).

52)  Vgl. I. Katsirea, Fußnote 9, S. 60.Vgl. I. Katsirea, Fußnote 9, S. 60.
53)  Vgl. Fußnote 4, S. 917. Vgl. ferner den Ofcom Broadcasting Code, Section 10.4.Vgl. Fußnote 4, S. 917. Vgl. ferner den Ofcom Broadcasting Code, Section 10.4.
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Informationen wie der Adresse oder Telefonnummer des Herstellers des Produkts sowie das Fehlen 
von objektiver Kritik.54 

Einige Interessenvertreter argumentieren, das Konzept der unzulässigen Hervorhebung bzw. zu 
starken Herausstellung und die Produktplatzierung seien von Natur aus unvereinbar, da die Wer‑
betreibenden von ihrer Investition immer, und nicht zu Unrecht, eine hohe Rendite erwarteten. 
Diese bestehe darin, dass das Publikum die platzierten Produkte, Dienstleistungen und Marken 
wiedererkenne. Andererseits gibt es auch die Einschätzung, dass eine plumpe, ungeschickte Pro‑
duktplatzierung die Zuschauer zu befremden droht. Eine erfolgreiche Produktplatzierung ist also 
offenbar eine Gratwanderung zwischen erfolgreicher Integration in die Handlung und verbotener 
Handlungsplatzierung (Plot Placement).55 

2.4. Kennzeichnungspflicht

Artikel 11 AVMD‑RL verlangt, dass die Zuschauer eindeutig auf das Bestehen einer Produktplat‑
zierung hingewiesen werden. Dies soll durch das Einblenden von Warnlogos erfolgen, die Sendungen 
mit Produktplatzierung angemessen kennzeichnen, um eine Irreführung des Zuschauers zu verhin‑
dern. Das Einblenden des Logos ist eine wesentliche Bedingung, mit der die Produktplatzierung die 
Irreführung des Zuschauers verhindern und so der Einstufung als Schleichwerbung entgehen kann 
(siehe unten, Abschnitt VI.2.). Der Richtlinie zufolge müssen Warnlogos zu Sendungsbeginn und 
–ende sowie bei Fortsetzung einer Sendung nach einer Werbeunterbrechung eingeblendet werden. 
Interessant ist hier der Ansatz der französischen Gemeinschaft in Belgien: Am Anfang steht eine 
dreimonatige „Lernphase“, in der die Zuschauer mit dem Konzept der Produktplatzierung bekannt 
gemacht werden sollen und in der das Warnlogo von einer schriftlichen Erläuterung begleitet wird, 
danach erst folgt die (unbefristete) „effektive Phase“, in der das Logo allein gezeigt wird.56 Ein 
ähnliches System wurde auch in Frankreich eingeführt.57 

Nach Erwägungsgrund 90 der AVMD‑RL muss das Logo neutral sein, um jeden zusätzlichen Werbe‑
effekt zu vermeiden. Einige Verwirrung scheint in Bezug auf die Frage zu bestehen, wann ein Logo 
als neutral zu betrachten ist, insbesondere im Hinblick auf den Informationsanspruch des Publi‑
kums. Ziel des Logos muss sein, dass der Zuschauer selbst beurteilen kann, ob und in welchem Um‑
fang die Sendung inhaltlich von dem Platzierenden beeinflusst wurde.58 Kommentatoren haben ge‑
fragt, ob die Produkte oder Dienstleistungen oder die entsprechenden Marken sowie die juristischen 
oder natürlichen Personen, die für die Platzierung bezahlt haben, in dem Warnlogo genannt oder 
bezeichnet werden sollen,59 ähnlich wie es Artikel 10 der Richtlinie für das Sponsoring vorsieht. 
Dort heißt es: „Gesponserte Sendungen sind – beispielsweise durch den Namen, das Firmenemblem 
und/oder ein anderes Symbol des Sponsors, etwa einen Hinweis auf seine Produkte oder Dienstleis‑
tungen oder ein entsprechendes unterscheidungskräftiges Zeichen – in angemessener Weise […] 
eindeutig zu kennzeichnen.“ Wie andere jedoch angemerkt haben, kann eine Überfrachtung des 
Logos mit einem Übermaß an Informationen nicht nur dem Mediendiensteanbieter sowie dem Zu‑
schauer schnell lästig werden, sondern das werbliche Potenzial der Platzierung sogar verstärken, in‑
dem es zusätzliche Aufmerksamkeit auf die platzierten Produkte oder Dienstleistungen oder deren 
Hersteller lenkt.60 Wie bereits bei Hinweisen auf Sponsoring geschehen, würde dadurch ,� das, was 
eigentlich die Zuschauer zu einem eigenen Urteil befähigen sollte, voraussichtlich auf eine neue 
Form von „Miniwerbung“ reduziert und diese dann von den Werbetreibenden bewusst eingesetzt.61 

In Ausnahmefällen können die Mitgliedstaaten von der Pflicht zur angemessenen Kennzeichnung 
absehen, sofern die betreffende Sendung weder vom Mediendiensteanbieter selbst noch von einem 

54)  Vgl. Fußnote 36.Vgl. Fußnote 36.
55)  Vgl. Fußnote 12.Vgl. Fußnote 12.
56)  Vgl. Fußnote 36.Vgl. Fußnote 36.
57)  Vgl. Fußnote 38.Vgl. Fußnote 38.
58)  Vgl. Fußnote 4, S. 914.Vgl. Fußnote 4, S. 914.
59)  Vgl. Fußnote 12.Vgl. Fußnote 12.
60)  Vgl. I. Katsirea, Fußnote 9, S. 8. Siehe ferner F. Jongen, „Belgien – Vgl. I. Katsirea, Fußnote 9, S. 8. Siehe ferner F. Jongen, „Belgien – Empfehlung zur Produktplatzierung“, IRIS 2010‑3: 8.
61)  Vgl. Fußnote 18, S. 322.Vgl. Fußnote 18, S. 322.
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mit dem Mediendiensteanbieter verbundenen Unternehmen produziert oder in Auftrag gegeben 
wurde. Von dieser Möglichkeit haben zum Beispiel sowohl die flämische als auch die französische 
Gemeinschaft in Belgien Gebrauch gemacht.62 In diesem Fall muss eine Produktplatzierung in un‑
abhängig produzierten Werken nicht für den Zuschauer gekennzeichnet werden. Die Mediendien‑
steanbieter können daher ungehindert ausländische Produktionen wie Sex and the City oder I, Robot 
zeigen, ohne wegen Produktplatzierung ein Warnlogo einzublenden. Wenn die Sendung jedoch 
verbotene Produktplatzierungen enthält, zum Beispiel von Tabakprodukten, darf sie überhaupt 
nicht ausgestrahlt werden.63 

3. Rechtswidrige Produktplatzierungen

Nach Artikel 11 Absatz 3 AVMD‑RL ist Produktplatzierung in Kindersendungen untersagt, auch 
wenn es sich bei diesen Sendungen um Kinofilme, Filme oder Serien für audiovisuelle Mediendiens‑
te, Sportsendungen oder Sendungen der leichten Unterhaltung handelt.64 Die Produktionshilfen‑
platzierung (vgl. Abschnitt IV.1.2.) dagegen ist der Richtlinie zufolge in Kindersendungen unter be‑
stimmten Voraussetzungen uneingeschränkt zulässig: Wenn ein Produkt von unbedeutendem Wert 
kostenlos zwecks Einbeziehung in eine Kindersendung bereitgestellt wird, ist diese Einbeziehung 
ohne Rücksicht auf die vier Anforderungen in Artikel 11 Absatz 3 möglich.65 Die Platzierung von 
Produkten von bedeutendem Wert ist in Kindersendungen ebenfalls zulässig, wenn sie kostenlos 
erfolgt� in diesem Fall sind jedoch die vier Prinzipien der rechtmäßigen Produktplatzierung zu be‑
achten. Allerdings haben manche Mitgliedstaaten bereits strengere Regeln für Produktplatzierung 
in Kindersendungen erlassen. So ist in Belgiens flämischer Gemeinschaft in Kindersendungen des 
öffentlich‑rechtlichen Senders VRT neben der Produktplatzierung auch die Produktionshilfenplat‑
zierung unabhängig vom Wert untersagt.66 Noch einen Schritt weiter ist die französische Gemein‑
schaft Belgiens gegangen, die jede Produkt‑ und Produktionshilfenplatzierung in Kindersendungen 
grundsätzlich verbietet.67 Dasselbe gilt, wie bereits erwähnt, auch für Deutschland. 

Eine Sendung ist als Kindersendung zu betrachten, wenn sie sich nach Inhalt, Form und Sen‑
dezeit an Personen unterhalb einer bestimmten Altersgrenze richtet. Interessant ist, dass sich die 
Bestimmungen zur Altersgrenze innerhalb der EU drastisch unterscheiden, von 12 Jahren in den 
Niederlanden68 bis 16 in Großbritannien.69 Wenn eine Sendung zur Hauptsendezeit ausgestrahlt 
wird, also in der Regel zwischen 20 und 23 Uhr, richtet sie sich wahrscheinlich an erwachsene Zu‑
schauer. Die Einstufung animierter Werke erfordert eine sorgfältige Abwägung: Animierte Sitcoms 
wie South Park, Futurama oder Die Simpsons sind normalerweise für ein erwachsenes Publikum be‑
stimmt. Zeichentricksendungen wie die Tiny Toon Abenteuer oder Tom und Jerry richten sich dage‑
gen an jüngere Zuschauer. Bei der Einstufung animierter Werke wie Findet Nemo oder Der König der 
Löwen, die sich für die gesamte Familie eignen, gehen die Meinungen auseinander.70 Wenn das Ziel 
des Verbots der Jugendschutz gemäß Artikel 9 AVMD‑RL ist, sollte die große Zahl von Zuschauern 
im Kindesalter ausreichen, um Produktplatzierung in solchen Sendungen auszuschließen. 

Die Platzierung bestimmter Produkte ist kategorisch ausgeschlossen. So sind Produktplatzierun‑
gen zugunsten von Zigaretten oder Tabakerzeugnissen oder zugunsten von Unternehmen, deren 

62)  Decreet betreffende de radio‑omroep en televisieDecreet betreffende de radio‑omroep en televisie (Verordnung der flämischen Gemeinschaft über Radio und Fernsehen), 
Artikel 100(1)(4), abrufbar unter: http://tinyurl.com/yzxgcaa, und Décret sur les services de médias audiovisuels 
(Verordnung der französischen Gemeinschaft über audiovisuelle Mediendienste), Artikel 21, abrufbar unter:   
http://tinyurl.com/yhw7e5n

63)  Vgl. Fußnote 4, S. 914.Vgl. Fußnote 4, S. 914.
64)  Vgl. Artikel 11, �3, a) AVMD‑RL.Vgl. Artikel 11, �3, a) AVMD‑RL.
65)  Artikel 9 AVMD‑RL zum Sponsoring ermöglicht es den Mitgliedstaaten dagegen, das Zeigen eines Sponsorenlogos in Artikel 9 AVMD‑RL zum Sponsoring ermöglicht es den Mitgliedstaaten dagegen, das Zeigen eines Sponsorenlogos in 

Kindersendungen zu untersagen.
66)  Vgl. die Verordnung der flämischen Gemeinschaft, Fußnote 62, Artikel 99(2). Siehe ferner H. Cannie, „Vgl. die Verordnung der flämischen Gemeinschaft, Fußnote 62, Artikel 99(2). Siehe ferner H. Cannie, „Neue flämische 

Medienverordnung verabschiedet“, IRIS 2009‑5: 8.
67)  Vgl. die Verordnung für die französische Gemeinschaft, Fußnote 62, Artikel 21.Vgl. die Verordnung für die französische Gemeinschaft, Fußnote 62, Artikel 21.
68)  Niederländisches Mediawet 2008, Artikel 3.19a (2).Niederländisches Mediawet 2008, Artikel 3.19a (2).
69)  Ofcom Broadcasting Code, Section 10.5.Ofcom Broadcasting Code, Section 10.5.
70)  Vgl. Fußnote 32, S. 537.Vgl. Fußnote 32, S. 537.
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Haupttätigkeit die Herstellung oder der Verkauf solcher Produkte ist, unter keinen Umständen 
zulässig. Dasselbe gilt auch für Arzneimittel oder medizinische Behandlungen, die nur auf ärztliche 
Verordnung erhältlich sind.71 

Anders als bei Kindersendungen besteht die Unzulässigkeit der Platzierung solcher Produkte 
unabhängig davon, ob das Produkt einen bedeutenden Wert hat oder kostenlos bereitgestellt wird. 
Da es sich hier um Konsumartikel mit geringem Verkaufspreis handelt, wäre das Verbot sonst auch 
wirkungslos. Allerdings könnte man gleichermaßen argumentieren, dass nach Erwägungsgrund 91 
überhaupt keine Produktplatzierung vorliege, wenn das betreffende Produkt kostenlos bereitge‑
stellt wird und von unbedeutendem Wert ist (wie zum Beispiel eine Packung Zigaretten). Daraus 
würde folgen, dass das Verbot in Artikel 11 Absatz 4 gar nicht greifen würde. Doch selbst in diesem 
Fall wären die Sponsoring‑Regelungen zu beachten: Artikel 10 AVMD‑RL untersagt auch Sponsoring 
durch Tabakunternehmen (Absatz 2) und Sponsoring mit dem Ziel, für Arzneimittel oder medizini‑
sche Behandlungen zu werben (Absatz 3).

Auf nationaler Ebene schlägt Großbritannien zur Zeit vor, weit über diese beiden Kategorien 
hinauszugehen und auch die Platzierung von alkoholischen Getränken, stark fett‑, salz‑ oder zu‑
ckerhaltigen Speisen und Getränken, Glücksspielen, Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung 
zu untersagen.72 Die Rechtfertigung für diese schweren Einschränkungen besteht im Schutz der Ge‑
sundheit und des Wohlergehens, besonders von Kindern, deren Fernsehkonsum sich natürlich nicht 
auf Kindersendungen beschränkt.73 Die britische Regierung stellt fest, dass eine Beschränkung 
des Verbots solcher Platzierungen auf Sendungen, bei denen der Kinderanteil unter den Zuschau‑
ern hoch ist oder die vor einer bestimmten Uhrzeit gezeigt werden, dieselbe Wirkung garantieren 
könnte, aber mit einem höheren Verwaltungsaufwand verbunden wäre. Auch die Niederlande haben 
die Produktplatzierung alkoholischer Getränke verboten, allerdings nur zwischen 6 und 21 Uhr.74 In 
Frankreich ist zusätzlich die Produktplatzierung von Alkohol, Schusswaffen und Säuglingsanfangs‑
nahrung untersagt.75 

V. Übernommene Produktplatzierung 
Das System, das mit der AVMD‑RL eingeführt wird, ist in einem wichtigen Aspekt strenger als 

das alte System der Fernsehrichtlinie: Die Bedingungen in Artikel 11 für rechtmäßige Produktplat‑
zierungen gelten unabhängig von deren Herkunft für alle Sendungen, die von Mediendienstean‑
bietern gezeigt werden, die der Rechtshoheit der EU unterworfen sind. Gemäß Artikel 1 Absatz 1 
Buchstabe m AVMD‑RL handelt es sich bei einer audiovisuellen kommerziellen Kommunikation, 
die darin besteht, ein Produkt, eine Dienstleistung oder die entsprechende Marke einzubeziehen 
bzw. darauf Bezug zu nehmen, so dass diese innerhalb einer Sendung erscheinen, nur dann um 
eine Produktplatzierung, wenn sie gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung erfolgt. Es wird 
jedoch nichts darüber ausgesagt, wem das Entgelt oder die Gegenleistung zukommen muss. Auch 
Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe h, der die allgemeinere Kategorie der „audiovisuellen kommerziellen 
Kommunikation“ definiert, nennt keinen bestimmten Empfänger. Anders als bei Fernsehwerbung 
oder Schleichwerbung, bei der das Entgelt oder die Gegenleistung an den Mediendiensteanbieter 
geleistet werden muss, bleibt im Fall der Produktplatzierung nur der Schluss, dass der Zahlungsemp‑
fänger beliebig ist. Somit kann eine audiovisuelle kommerzielle Kommunikation nach den Vorschrif‑
ten für die Produktplatzierung selbst dann verboten sein, wenn der Mediendiensteanbieter, der die 
Sendung anbietet, nicht an der Produktion der Sendung beteiligt war, der Produktplatzierung nicht 
zugestimmt hat, weder Entgelt noch Gegenleistung dafür verlangt hat und nicht einmal wusste, 
dass eine Produktplatzierung stattgefunden hatte.76

71)  Vgl. dazu AVMD‑RL, Artikel 9 Buchstabe d und f.Vgl. dazu AVMD‑RL, Artikel 9 Buchstabe d und f.
72)  Vgl. Fußnote 30.Vgl. Fußnote 30.
73)  Vgl. dazu AVMD‑RL, Arikel 9 Buchstabe c Ziffer iii sowie Buchstabe e und g.Vgl. dazu AVMD‑RL, Arikel 9 Buchstabe c Ziffer iii sowie Buchstabe e und g.
74)  Niederländisches Mediawet 2008, Artikel 3.19b (3). Vgl. dazu AVMD‑RL, Artikel 9 Buchstabe e und g.Niederländisches Mediawet 2008, Artikel 3.19b (3). Vgl. dazu AVMD‑RL, Artikel 9 Buchstabe e und g.
75)  Vgl. Fußnote 38.Vgl. Fußnote 38.
76)  Vgl. Fußnote 26, S. 844.Vgl. Fußnote 26, S. 844.
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Diese Einschränkung hat erhebliche Konsequenzen für die rechtmäßige Bereitstellung unabhän‑
gig produzierter Sendungen innerhalb der EU, insbesondere von eingekauften Sendungen, die aus 
Drittstaaten importiert werden. Erwägungsgrund 92 räumt jedem Mitgliedstaat die Möglichkeit ein, 
die Ausnahmen vom grundsätzlichen Verbot der Produktplatzierung abzulehnen, beispielsweise 
indem er die Produktplatzierung nur in Sendungen gestattet, die nicht ausschließlich in seinem 
Hoheitsgebiet produziert wurden. Da Artikel 11 jedoch eine Mindestschutzbestimmung ist, berech‑
tigt sie die Mitgliedstaaten nicht dazu, eine ausländische Produktplatzierung von den Vorschriften 
zu befreien, die nach diesen Bestimmungen für einheimische Produktionen gelten würden. Unter 
der AVMD‑RL wird somit das alte duale System entweder vollständig abgeschafft oder mit zusätzli‑
chen Einschränkungen für importierte Produktionen beibehalten. Wir beobachten daher, dass die 
Auswirkung auf das Publikum als Kriterium für die rechtliche Behandlung der Produktplatzierung 
etwas an Boden gewinnt, wobei alle vier Prinzipien der rechtmäßigen Produktplatzierung für alle 
Sendungen unabhängig von deren Herkunft gelten. Die Absicht des Mediendiensteanbieters spielt 
auch weiterhin eine Rolle – die Mitgliedstaaten können die Produktplatzierung in selbst produzier‑
ten Sendungen oder bei öffentlich‑rechtlichen Rundfunkveranstaltern verbieten77

 –, aber nicht zu 
Lasten des Zuschauerschutzes.

Interessanterweise scheinen sich nicht alle Mitgliedstaaten diese Regel zu Herzen zu nehmen: 
Gemäß dem Broadcasting Code des britischen Ofcom gelten die Vorschriften für Produktplatzierung 
nicht für Sendungen, die von außerhalb Großbritanniens übernommen wurden, oder für Filme, die 
für das Kino produziert wurden, sofern kein Rundfunkveranstalter, der vom Ofcom reguliert wird 
und an der Ausstrahlung der Sendung oder des Films beteiligt ist, unmittelbar von der Regelung 
profitiert, und es sich bei der fraglichen Sendung nicht um eine Kindersendung handelt, die nach 
dem 19. Dezember 2009 produziert wurde.78 Eine ähnliche Bestimmung findet sich im niederländi‑
schen Recht bezüglich aus dem Ausland übernommene und an das Publikum dort („daar“) verbrei‑
tete Sendungen, die von niederländischen Mediendiensteanbietern bereitgestellt werden, sofern 
die Sendung nicht von dem Anbieter oder einem mit diesem verbundenen Unternehmen produziert 
oder in Auftrag gegeben wurde.79 In Irland dagegen wird eine entsprechende Bestimmung des BCI 
General Advertising Code80 im neuen BAI General Code on Audiovisual Commercial Communications 
gemäß dem neuesten Entwurf wohl entfallen.81 

VI. Die Beziehung zwischen Produktplatzierung  
und anderen Konzepten der AVMD-Richtlinie

1. Produktplatzierung und Sponsoring

Sponsoring ist in Artikel 1 Buchstabe k AVMD‑RL definiert als „Beitrag von nicht im Bereich der 
Bereitstellung von audiovisuellen Mediendiensten oder in der Produktion von audiovisuellen Wer‑
ken tätigen öffentlichen oder privaten Unternehmen oder natürlichen Personen zur Finanzierung 
von audiovisuellen Mediendiensten oder Sendungen mit dem Ziel, ihren Namen, ihre Marke, ihr 
Erscheinungsbild, ihre Tätigkeiten oder ihre Leistungen zu fördern“. Die Grenzen zwischen Pro‑
duktplatzierung und Sponsoring sind fließend, wie die oben angesprochene Frage der gesetzgebe‑
rischen Behandlung der Produktionshilfenplatzierung zeigt. Dennoch verdeutlicht zumindest auf 
der normativen Ebene eine sorgfältige Analyse der Definitionen der beiden Praktiken zwei wichtige 
Unterschiede. Der erste betrifft das Ziel, das der Auftraggeber der Produktplatzierung oder des 
Sponsorings mit dem gezahlten Entgelt oder der gewährten Gegenleistung verfolgt. Den Definiti‑

77)  UK Department for Culture, Media and Sport, „Liverpool Audiovisual Conference – Between Culture and Commerce“, UK Department for Culture, Media and Sport, „Liverpool Audiovisual Conference – Between Culture and Commerce“, 
September 2005, abrufbar unter: http://tinyurl.com/yz5d96v

78)  A. Burnham, „A. Burnham, „Written Ministerial Statement on the implementation of the Audiovisual Media Services Directive“, abrufbar 
unter: http://tinyurl.com/ykqh8ay

79)  Niederländisches Mediawet, Artikel 3.19c.Niederländisches Mediawet, Artikel 3.19c.
80)  Broadcasting Commission of Ireland, General Advertising Code, Section 3.3.7.Broadcasting Commission of Ireland, General Advertising Code, Section 3.3.7.
81)  Vgl. Fußnote 13.Vgl. Fußnote 13.
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onen in der AVMD‑RL zufolge dient das Entgelt oder die Gegenleistung bei der Produktplatzierung 
dazu, die Einbeziehung des Produkts, der Dienstleistung oder der entsprechenden Marke in die 
Sendung sicherzustellen. Im Fall des Sponsorings dagegen richtet sich der Beitrag des Auftragge‑
bers auf die Finanzierung des gesamten audiovisuellen Mediendienstes oder die Finanzierung von 
Sendungen, die von diesem Dienst bereitgestellt werden.82 Der zweite Unterschied betrifft die Art 
und Weise, wie der gewünschte Werbeeffekt erzielt wird. Erwägungsgrund 91 erläutert, „dass bei 
der Produktplatzierung der Hinweis auf ein Produkt in die Handlung der Sendung eingebaut ist. … 
Hinweise auf Sponsoren dagegen können während einer Sendung gezeigt werden, sind aber nicht 
Teil der Handlung.“ Wie das Europäische Parlament in seinem Hieronymi‑Bericht83 anmerkte, wird 
„bei Sponsoring die Trennung von Werbung und redaktionellen [sic!] Inhalt beibehalten […]. Im 
Fall von Produktplatzierung aber wird diese grundsätzliche Trennung aufgehoben.“ Die Produkt‑
platzierung unterliegt im Gegensatz zum Sponsoring nicht einmal diesem grundlegendsten aller 
Prinzipien, sondern funktioniert stattdessen nach völlig eigenen Regeln. 

Im Übrigen schließen sich Produktplatzierung und Sponsoring im Rahmen der AVMD‑RL na‑
türlich nicht gegenseitig aus� beide können in derselben Sendung vorkommen, sogar in Bezug 
auf dasselbe Produkt. Wichtig ist, dass jede dieser Formen der kommerziellen Kommunikation die 
jeweils geltenden Vorschriften einhält.84 Auf nationaler Ebene können strengere Regelungen die 
Beziehung zwischen den beiden Konzepten selbstverständlich neu definieren. Zu erwähnen ist hier 
beispielsweise, dass in Frankreich die Produkte oder Dienstleistungen eines Sponsors nicht in der 
betreffenden Sendung platziert werden dürfen.85 

2. Produktplatzierung und Schleichwerbung

Produktplatzierung kann natürlich, aber muss nicht, die Voraussetzungen für Schleichwerbung 
erfüllen. Formen der Produktplatzierung, die als Schleichwerbung anzusehen sind, sind nach der 
AVMD‑RL verboten (siehe Erwägungsgrund 81). Wie schon unter der früheren Regelung verstößt 
Produktplatzierung gegen das Verbot der Schleichwerbung, wenn die drei Voraussetzungen kumu‑
lativ erfüllt sind, die in der Mitteilung 2004 auf Grundlage der Definition in Artikel 1 Buchstabe d 
Fernsehrichtlinie (jetzt Artikel 1 Buchstabe j AVMD‑RL) bezeichnet wurden. Rechtmäßige Produkt‑
platzierung darf demnach nicht (a) vom Fernsehveranstalter beabsichtigt, (b) auf die Erzielung 
einer Werbewirkung ausgerichtet und (c) geeignet sein, die Allgemeinheit irrezuführen. 

Diese Voraussetzungen spiegeln sich in den spezifischen Regelungen der AVMD‑RL zur Produkt‑
platzierung wider (siehe oben, Abschnitt IV). Gemäß Artikel 1 Buchstabe m liegt nur dann Produkt‑
platzierung vor, wenn die Einbeziehung des Produkts, der Dienstleistung oder der Marke oder die 
Bezugnahme darauf gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung erfolgt. Ein Entgelt oder eine 
ähnliche Gegenleistung kann außerdem ein Indiz für eine Werbeabsicht im Sinne der Vorschriften 
über Schleichwerbung sein, ist aber keine notwendige Voraussetzung dafür. Daher kann eine Ein‑
beziehung von Produkten, Dienstleistungen oder Marken oder die Bezugnahme darauf Schleichwer‑
bung darstellen, obwohl sie die Voraussetzungen für Produktplatzierung im Sinne der Richtlinie 
nicht erfüllt. Ebenso ist es möglich, dass eine bestimmte Produktplatzierung nach den Bestim‑
mungen von Artikel 11 untersagt ist, ohne dass sie gegen die Bestimmungen für Schleichwerbung 
verstößt, zum Beispiel wenn kein Warnlogo eingeblendet wird, aber auch keine Werbeabsicht des 
Mediendiensteanbieters vorliegt. Es kann also Situationen geben, die die Voraussetzungen sowohl 
für rechtswidrige Produktplatzierung als auch für Schleichwerbung erfüllen,86 beides schließt sich 
nicht gegenseitig aus. Produktplatzierung ist nicht bloß eine Schleichwerbung mit Warnlogo.87

82)  Vgl. Fußnote 26, S. 845.Vgl. Fußnote 26, S. 845.
83)  Hieronymi‑Bericht, abrufbar unter: http://tinyurl.com/yc5jru6Hieronymi‑Bericht, abrufbar unter: http://tinyurl.com/yc5jru6
84)  Vgl. Fußnote 36.Vgl. Fußnote 36.
85)  Vgl. Fußnote 38.Vgl. Fußnote 38.
86)  P. Gonzalez‑Espejo und R. Izquierdo, „P. Gonzalez‑Espejo und R. Izquierdo, „Commercials Beyond the Break“ (2008) 76 European Lawyer 18.
87)  Vgl. Fußnote 26, S. 843.Vgl. Fußnote 26, S. 843.
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VII. Fazit
Mit der AVMD‑RL hält die explizite Regulierung der Produktplatzierung Einzug in das europäische 

Medienrecht. Produktplatzierung wird als audiovisuelle kommerzielle Kommunikation verstanden, 
die mit Konzepten wie Fernsehwerbung und Sponsoring verwandt ist, sich aber von beiden unter‑
scheidet. Produktplatzierung kann den Tatbestand der Schleichwerbung erfüllen� die Richtlinie legt 
jedoch klare Trennungslinien zwischen beiden fest und ebnet damit den Weg zur Genehmigung 
dieser Praxis im Rahmen des neuen Regelungsregimes. Vervollständigt wird dieser Prozess durch 
die Befreiung der Produktplatzierung vom Trennungsgrundsatz. Stattdessen unterliegt die Pro‑
duktplatzierung nun allein dem Kennzeichnungsgrundsatz: Mit dem zunehmenden Werbebewusst‑
sein der Zuschauer in komplexen modernen Medienumgebungen scheint Transparenz das Gebot 
der Stunde zu sein. Außerdem scheint sich der Fokus in der neuen Richtlinie weg von der Absicht 
des Diensteanbieters und hin zur Wirkung auf den Zuschauer zu verlagern. Das duale System der 
Fernsehrichtlinie, bei dem je nach Herkunft der Sendung unterschiedliche Vorschriften galten, 
wird entweder ganz abgeschafft oder in abgewandelter Form beibehalten. Bei der Platzierung von 
Produktionshilfen von unbedeutendem Wert könnte eventuell die Möglichkeit bestehen, weiter mit 
zweierlei Maß zu messen, obwohl die Konsequenzen für die Zuschauer dieselben sind. Doch selbst 
hier greifen die Vorschriften zum Sponsoring, die zumindest einige (sehr ähnliche) Garantien bie‑
ten. 

Offen ist noch die Frage, wie diese Vorschriften letztlich in den verschiedenen EU‑Mitgliedstaaten 
angewendet werden. Nachdem die Frist für die Umsetzung der Richtlinie am 19. Dezember 2009 ab‑
gelaufen ist, und die darin enthaltenen Bestimmungen zur Produktplatzierung nur für Sendungen 
gelten, die nach diesem Datum produziert werden,88 werden deren Auswirkungen erst jetzt EU‑weit 
für die Anbieter audiovisueller Mediendienste spürbar. Alle Mitgliedstaaten außer Dänemark haben 
entweder bereits Gesetze verabschiedet, die Produktplatzierung ausdrücklich zulassen, oder die 
feste Absicht dazu bekundet.89 Der Weg der Produktplatzierung nach Europa mag lang und steinig 
gewesen sein, doch zumindest in ihrer eingeschränkten europäischen Ausprägung kann sie nun 
wohl nicht mehr weggedacht werden.

88)  AVMD‑RL, Artikel 11 Absatz 1 AVMD‑RL, Artikel 11 Absatz 1 
89)  Vgl. Fußnote 30. Vgl. Fußnote 30. 

LEITBEITRAG
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Gut Ding braucht Weile

Die EU Mitgliedstaaten mussten bis spätestens zum 19. Dezember 2009 die Produktplatzierung 
im nationalen Recht regeln. Nur wenige hatten diese Aufgabe bis zu diesem Stichtag tatsächlich 
erledigt. Auch in den ersten drei Monaten des Jahres 2010 trafen entsprechende Vollzugsmeldungen 
eher spärlich ein. Bei Redaktionsschluss für diese IRIS plus hatten lediglich 10 der 27 Mitgliedstaaten 
die Richtline über Audiovisuelle Mediendienste (AVMD‑RL) im Hinblick auf die Produktplatzierung 
umgesetzt.

Um so konzentrieter wird in den einzelnen Ländern – auch solchen, die sich durch bilaterale 
Verträge an die Vorgaben der AVMD‑RL gebunden sehen – an nationalen Lösungen zur Regelung 
der Produktplatzierung gefeilt. Die zum Teil noch vorläufigen Ergebnisse sind in unserem 
Berichterstattungsteil zusammengefasst. Darin enthalten sind auch erste Erfahrungen, die Belgien 
mit der Anwendung bereits verabschiedeter Regeln gesammelt hat.

Je weiter das Jahr voranschreitet, desto mehr Informationen zur Umsetzung der AVMD‑RL gehen 
bei der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle ein. Wer sich daher regelmäßig auf den 
allerneuesten Stand bringen möchte, dem empfehlen wir dringend das (kostenlose) Abonnement 
unseres elektronischen Newsletters IRIS (http://merlin.obs.coe.int/newsletter.php).
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Belgien

Flämischer Regulierer akzeptiert Logo für Produktplatzierung

Hannes Cannie
Abteilung für Kommunikationswissenschaften/Zentrum für Publizistik, Universität Gent 

Der jüngste flämische Medienerlass vom 27. März 2009, der am 1. September 2009 in Kraft getreten 
war, lässt Produktplatzierung in den Programmen zu� und zwar nach den Bestimmungen der Richtlinie 
über audiovisuelle Mediendienste (AVMD‑Richtlinie, Art. 98‑101). Im Gegensatz zur AVMD‑Richtlinie 
besagt der flämische Erlass, dass lediglich bei Programmen, die vom Mediendiensteanbieter selbst 
oder von einem mit ihm verbundenen Unternehmen produziert oder in Auftrag gegeben werden, 
die Zuschauer in eindeutiger Art und Weise auf die Produktplatzierung hinzuweisen sind (Art. 100 
Abs. 1,4). Um diese Vorgabe zu erfüllen, haben sämtliche flämischen Fernsehanbieter seit dem 
1. September 2009 ein einheitliches Logo zum Hinweis auf Produktplatzierung in ihren jeweiligen 
Programmen verwendet. Der Vlaamse Regulator voor de Media (flämische Medienregulierungsbehörde) 
war jedoch der Auffassung, dass dieses Logo, das am Anfang der Programme eingeblendet wird, nicht 
eindeutig sei und nicht lange genug angezeigt werde. Während einer Informationsveranstaltung am 
5. Oktober 2009 sprach die Regulierungsstelle Empfehlungen hinsichtlich der Art und Verwendung 
eines eindeutigeren Logos an die Adresse der Sender aus. In der Zwischenzeit wird ein verändertes 
Logo verwendet, dem der Regulierer ausdrücklich zugestimmt hat. Das neue Logo muss zu Beginn 
und am Ende von Programmen mit Produktplatzierung sowie nach jeder Unterbrechung eingeblendet 
werden. Ab dem 1. Januar 2010 wird die flämische Regulierungsbehörde wirksam überwachen, ob 
der Hinweis auf Produktplatzierung in Programmen mit diesem Logo in angemessener Form erfolgt.

•  Website van de Vlaamse Regulator voor de Media (Website der flämischen Medienregulierungsbehörde)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12183

IRIS 2010-2: 5

Erste Beschlüsse zu Produktplatzierung und Sponsoring  
nach dem neuen Medienerlass

Hannes Cannie
Abteilung für Kommunikationswissenschaften/Zentrum für Publizistik, Universität Gent 

Am 18. Januar fällte der Vlaamse Regulator voor de Media (flämische Medienregulierungsbehörde) 
zwei Beschlüsse in Bezug auf SBS Belgium, in denen sie zu dem Schluss kam, es lägen Verstöße gegen 
die neuen Vorschriften für Produktplatzierung und Sponsoring vor. Es sind die ersten Beschlüsse, 
bei denen diese Themen nach dem neuen flämischen Medienerlass beurteilt wurden, der erst seit 
dem 1. September 2009 in Kraft ist.

Der erste Beschluss betraf zwei Fälle von Produktplatzierung in zwei Einzelfolgen der Sendung 
„The Block Ghent“. Insbesondere spielte die Anforderung, dass Produktplatzierung beinhaltende 
Sendungen den Zuschauer nicht dazu ermuntern sollen, Waren oder Dienstleistungen durch deren 
ausdrückliche Empfehlung (Art. 100 Abs. 1 Ziff. 2 des Medienerlasses) zu kaufen oder zu mieten, 
eine zentrale Rolle bei diesem Beschluss. In der fraglichen Sendung traten vier Paare in einen 
Wettbewerb miteinander um die Renovierung einiger Wohnungen in einem Gebäude in Gent. In 
einer Folge wurde ein Gebinde mit der Aufschrift „Levis“ für fünf Sekunden sehr herausgehoben 
gezeigt, wobei es fast ein Viertel des Bildschirms einnahm. Im Hintergrund strich ein Teilnehmer 
eine Wand und brachte währenddessen seine Begeisterung für die Farbe deutlich zum Ausdruck („Das 



© 2010, Europäische Audiovisuelle Informationsstelle, Straßburg (Frankreich)

2010-3 S.25

BERICHTERSTATTUNG

ist richtig gute Farbe (...) Es ist unglaublich (...) Sie deckt beim ersten Anstrich“ (Übersetzung des 
Verfassers)). Eine Weile später kam seine Frau in den Raum und war nun ihrerseits ganz begeistert 
vom Farbton. In der zweiten Folge wurde ein Boiler der Firma „Junkers“ in einem Zeitraum von 45 
Sekunden für insgesamt 22 Sekunden herausgehoben gezeigt. Nachdem der Moderator den Boiler 
angepriesen hatte, fasste ein Vertreter von Electrabel dessen Vorteile zusammen und lobte ihn als 
Fachmann (wiederum) in den höchsten Tönen. Die Sequenz endete mit den Worten „Dieser Boiler 
bringt Ihnen sicherlich viel Bequemlichkeit“ (Übersetzung des Verfassers). In beiden Fällen entschied 
die Regulierungsbehörde, dass durch das nachdrückliche Anpreisen dieser Produkte die Sendungen 
deren Kauf oder Miete entgegen Art. 100 Abs. 1 Ziff. 2 des Medienerlasses direkt begünstigt hätten. 
Bei der Festlegung einer angemessenen Strafe berücksichtigte die Regulierungsbehörde die Schwere 
des Verstoßes, das heißt die Tatsache, dass die Sendung zur Hauptsendezeit ausgestrahlt wurde und 
hohe Einschaltquoten hatte. Andererseits zog die Regulierungsbehörde aber auch in Betracht, dass 
diese Fälle die ersten waren, die nach den neuen Vorschriften zu Produktplatzierung zu beurteilen 
waren. Schließlich wurde eine Geldbuße in Höhe von EUR 10.000 verhängt.

Der zweite Beschluss betraf die Regulierung von Sponsoring. Während einer Vorschau für die 
Jugendnachrichtensendung „JAM“ wurde ein visueller Hinweis auf den Kleidungssponsor (Jack & 
Jones) gezeigt. Wenngleich Art. 91 Satz 2 des Medienerlasses Hinweise auf Sponsoren in Vorschauen 
erlaubt, verbietet Art. 96 Satz 1 eindeutig das Sponsoring von Nachrichtensendungen und politischer 
Berichterstattung. Folglich entschied die Regulierungsbehörde, dass Vorschauen von Sendungen, die 
nicht gesponsert werden dürfen, niemals Hinweise auf Sponsoren enthalten können. Die Behörde 
entschied, SBS Belgium für diesen Verstoß lediglich zu verwarnen.

•  ZAAK VAN VRM t. NV SBS BELGIUM (dossier nr. 2009/0496), BESLISSING nr. 2010/005, 18 januari 
2010 (VRM gegen NV SBS Belgium, 18. Januar 2010 (Nr. 2010/005)) 
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12302

•  ZAAK VAN VRM t. NV SBS BELGIUM (dossier nr. 2009/0495), BESLISSING nr. 2010/004, 18 januari 
2010 (VRM gegen NV SBS Belgium, 18. Januar 2010 (Nr. 2010/004)) 
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12303

IRIS 2010-4: 8

Empfehlung zur Produktplatzierung

François Jongen
Katholische Universität zu Löwen 

Seit dem 19. Dezember 2009 ist die Produktplatzierung gemäß Art. 21 des koordinierten Dekrets 
vom 26. März 2009 über die audiovisuellen Medien in der französischsprachigen Gemeinschaft 
Belgiens erlaubt. Mit dem vollständigen Verbot der Produktplatzierung in Nachrichten‑ und Kinder‑
sendungen ist der Gesetzgeber zwar weiter gegangen als es die Richtlinie über audiovisuelle Medien‑
dienste (AVMD‑Richtlinie) verlangt, doch ist die Neuerung damit nicht weniger unbedeutend: 
In allen anderen Programmarten sind Beistellungen, also die Produktplatzierung in Form einer 
unentgeltlichen Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen, erlaubt, während die Produkt‑
platzierung im strengen Sinne (gegen Entgelt) nur in Kinofilmen, Filmen und Serien für televisuelle 
Mediendienste, Sportprogrammen (Übertragung von Spielen, Sportsendungen) und Sendungen der 
leichten Unterhaltung (Spiele, Unterhaltungssendungen, Reality‑TV) erlaubt ist.

Vor diesem Hintergrund hat das Collège d’autorisation et de contrôle (Kontroll‑ und Genehmigungs‑
instanz) des Conseil supérieur de l’audiovisuel (audiovisuelle Regulierungseinrichtung der französisch‑
sprachigen Gemeinschaft ‑ CSA) am 17. Dezember 2009 eine Empfehlung zur Produktplatzierung im 
Fernsehen verabschiedet, in welcher der genaue Rahmen und die Kriterien für Produktplatzierung 
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festgelegt werden, um auf diese Weise mehr Transparenz und Rechtssicherheit zu erreichen. Wie 
zahlreiche europäische, für den audiovisuellen Sektor zuständige Regulierungsinstanzen verfügt der CSA 
über keine Rechtsetzungsbefugnis. Die Empfehlung ist somit keine Vorschrift, aus der Rechte erwachsen, 
sondern sie soll auf der Grundlage der Kontroll‑ und Sanktionsbefugnis dazu verwendet werden, für die 
Umsetzung der rechtlichen Bestimmungen zur Produktplatzierung zu sorgen. Die Empfehlung wurde 
nach Konsultation verschiedener Akteure des betroffenen Sektors (Rundfunkveranstalter, Produzenten, 
Werbeauftraggeber, Verbraucherverbände etc.) erarbeitet und soll den Veranstaltern veranschaulichen, 
wie die Regulierungsinstanz in Zukunft in ihren Beschlüssen die Frage der Produktplatzierung zu 
behandeln gedenkt.

In Übereinstimmung mit der Richtlinie wird im koordinierten Dekret über die audiovisuellen 
Mediendienste Produktplatzierung nur dann für zulässig erklärt, wenn vier Bedingungen eingehalten 
werden: Ihr Inhalt und ‑ bei Fernsehsendungen ‑ ihr Programmplatz dürfen keinesfalls so beeinflusst 
werden, dass die redaktionelle Verantwortung und Unabhängigkeit des Mediendiensteanbieters 
beeinträchtigt werden� sie darf nicht unmittelbar zu Kauf, Miete beziehungsweise Pacht von Waren 
oder Dienstleistungen auffordern� sie darf das betreffende Produkt nicht zu stark herausstellen und 
die Zuschauer müssen eindeutig auf das Bestehen einer Produktplatzierung hingewiesen werden. 
Der CSA empfiehlt den Rundfunkveranstaltern, in zwei Etappen vorzugehen: Drei Monate lang, so 
die Empfehlung des CSA, soll der Rundfunkveranstalter das Vorhandensein von Produktplatzierung 
kennzeichnen, damit der Zuschauer mit dem Begriff der Produktplatzierung vertraut wird� hierzu 
soll mindestens zehn Sekunden lang vor der Sendung der Vermerk „Die folgende Sendung enthält 
gewerbliche Platzierungen von Produkten, Marken oder Dienstleistungen“ auf dem gesamten 
Bildschirm mit zusätzlich einem Piktogramm „PP“ eingeblendet werden. In einer zweiten Phase 
soll allein das Piktogramm zehn Sekunden lang zu Beginn und am Ende der Programme sowie nach 
Werbeeinschüben eingeblendet werden.

•  Conseil supérieur de l’audiovisuel, Recommandation relative au placement de produit, 17 décembre 
2009 (CSA, Empfehlung zur Produktplatzierung, 17. Dezember 2009) 
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12251

IRIS 2010-3: 8

Bulgarien

Veränderungen des Rundfunk- und Fernsehgesetzes

Rayna Nikolova 
Rat für elektronische Medien, Sofia 

Am 18. Dezember 2009 verabschiedete die bulgarische Nationalversammlung in erster Lesung 
das Gesetz zur Veränderung und Ergänzung des Rundfunk‑ und Fernsehgesetzes (Gesetzesentwurf). 
Hauptanliegen ist die Umsetzung der Bestimmungen der Richtlinie 2007/65/EG. Nachfolgend eine 
Zusammenfassung der wesentlichen Veränderungen, die der Gesetzesentwurf einführt.

1. Der Gesetzesentwurf ersetzt die laufenden Rechts‑ und Verwaltungsvorschriften über 
die Ausübung der Rundfunk‑ und Fernsehtätigkeiten durch einen neuen Rechtsrahmen für die 
Verbreitung von Hörfunk und audiovisuellen Mediendiensten. Außerdem erweitert er die Regulierung 
auf audiovisuelle Mediendienste auf Abruf, für die eine Mitteilungspflicht besteht.[…]

6. Der Gesetzesentwurf führt ein neues, liberales Regulierungssystem für kommerzielle 
Kommunikation mit Blick auf die traditionelle Fernsehübertragung sowie ein Grundpaket mit Regeln 
für Mediendienste auf Abruf und Rundfunkdienste ein. Der Gesetzesentwurf bedeutet zwar keine 
Erhöhung der Obergrenze für zulässige Fernsehwerbung, räumt Fernsehveranstaltern jedoch höhere 
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Flexibilität bei der Zwischenschaltung von Werbung ein. Die Begrenzung des täglichen Werbeumfangs 
wurde abgeschafft. Wichtiger ist die stündliche Werbebeschränkung auf zwölf Minuten, die sowohl für 
Fernsehwerbespots als auch für Teleshoppingspots gelten soll. Das Verbot für Schleichwerbung in der 
audiovisuellen kommerziellen Kommunikation gilt weiterhin, betrifft jedoch nicht die rechtmäßige 
Produktplatzierung. Der Gesetzesentwurf hebt den subtilen Unterschied zwischen Produktplatzierung 
und Schleichwerbung in der audiovisuellen kommerziellen Kommunikation hervor.

[…]

•  Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията (Gesetz über die 
Veränderung und Ergänzung des Rundfunk‑ und Fernsehgesetzes (Entwurf))  
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12171

IRIS 2010-2: 6

Deutschland

Ministerpräsidenten unterschreiben den 13. RÄStV

Christian Mohrmann 
Institut für Europäisches Medienrecht (EMR), Saarbrücken/Brüssel 

Am 30. Oktober 2009 unterzeichneten die Ministerpräsidenten der Länder den 13. Rundfunk‑
änderungs staatsvertrag (RÄStV).

Mit dem 13. RÄStV soll primär die Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste 2007/65/
EG in deutsches Recht umgesetzt werden. Insbesondere wird erstmals die Produktplatzierung in 
bestimmten Fällen gestattet (siehe IRIS 2009‑6: 9).

Dem öffentlich‑rechtlichen Rundfunk soll Produktplatzierung „in Kinofilmen, Filmen und 
Serien, Sportsendungen und Sendungen der leichten Unterhaltung, die nicht vom Veranstalter 
selbst […] in Auftrag gegeben wurden,“ erlaubt sein. Gleiches gilt, wenn kein Entgelt geleistet 
wird, für Sendungen, die keine Nachrichten oder ähnliche Sendungen sind. Untersagt bleibt die 
Produktplatzierung in Sendungen für Kinder, � 15 RStV (Rundfunkstaatsvertrag).

Für den privaten Rundfunk soll Produktplatzierung auch für eigene Werke erlaubt sein (� 44 
RStV).

Des Weiteren stellt � 58 Abs. 3 nun klar, welche Vorschriften des RStV künftig auch für 
fernsehähnliche Telemedien (audiovisuelle Mediendienste auf Abruf) gelten sollen. Dazu gehören 
insbesondere die Bestimmungen über den Geltungsbereich des RStV, über die Inhalte von Werbung 
und Teleshopping sowie über das Sponsoring.

[…]

•  Dreizehnter Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge (Dreizehnter Rundfunk-
 änderungsstaatsvertrag - 13. RÄStV)  
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12120

IRIS 2010-1: 16
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Entwurf des 13. RÄStV veröffentlicht

Anne Yliniva-Hoffmann 
Institut für Europäisches Medienrecht (EMR), Saarbrücken/Brüssel 

Die der Rundfunkkommission der Länder vorsitzende Staatskanzlei Rheinland‑Pfalz hat einen 
Entwurf zum 13. Rundfunkänderungsstaatsvertrag (RÄStV) veröffentlicht.

Der Entwurf sieht unter anderem Änderungen im Bereich der Produktplatzierung vor. So soll in 
� 2 Abs. 2 Nr. 11 Rundfunkstaatsvertrag (RStV) eine Begriffsdefinition der „Produktplatzierung“ 
eingefügt werden. Der Grundsatz der Unzulässigkeit von Schleichwerbung, Produkt‑ und 
Themenplatzierung sowie entsprechenden Praktiken soll im neu einzufügenden � 7 Abs. 7 S. 1 
RStV (statt bisher � 7 Abs. 6 S. 1) erhalten bleiben. Jedoch werden für die Produktplatzierung 
unter den Voraussetzungen, dass die redaktionelle Unabhängigkeit gewahrt, eine unmittelbare 
Aufforderung zum Erwerb von Waren oder Dienstleistungen unterlassen und das Produkt nicht 
zu stark herausgestellt wird, Ausnahmen vom Verbot zugelassen, � 7 Abs. 7 S. 2 RStV. Auf die 
Produktplatzierung müsste zu Beginn, zum Ende und im Falle der Unterbrechung der Sendung bei 
deren Fortsetzung hingewiesen werden.

Für den öffentlich‑rechtlichen Rundfunk soll Produktplatzierung in Kinofilmen, Filmen, Serien, 
Sportsendungen und Sendungen der leichten Unterhaltung zulässig sein, sofern es sich nicht um 
Sendungen für Kinder handelt oder wenn kein Entgelt geleistet wird, � 15 RStV. Auch im privaten 
Rundfunk bleibt die Produktplatzierung in Kindersendungen unzulässig, � 44 RStV. Sendezeiten 
mit Produktplatzierungen sollen auf die zulässigen Werbezeiten nicht angerechnet werden, �� 16 
Abs. 1 S. 2, 45 Abs. 1 S. 2 RStV.

Des Weiteren sollen künftig Fernseh‑ und Kinofilme sowie Nachrichtensendungen bereits ab einer 
Dauer von mindestens 30 Minuten einmal für Fernsehwerbung oder Teleshopping unterbrochen 
werden dürfen, � 7a Abs. 3 RStV (see IRIS 2009‑6: 10).

•  Arbeitsentwurf zur Umsetzung der Richtlinie 2007/65/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. Dezember 2007 zur Änderung der Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur 
Koordinierung bestimmter Rechts‑ und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die  
Ausübung der Fernsehtätigkeit (Stand: 17. April 2009)  
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=11895

•  Position des öffentlich‑rechtlichen Rundfunks zum Entwurf  
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=11716

IRIS 2009-6: 9

Entwürfe zur Änderung des Telemediengesetzes  
und des Vorläufigen Tabakgesetzes

Christian M. Bron 
Institut für Europäisches Medienrecht (EMR), Saarbrücken/Brüssel 

Die Bundesregierung hat am 15. Februar 2010 den Gesetzentwurf zur Änderung des Telemedien‑
gesetzes (TMG) wie auch das Zweite Gesetz zur Änderung des Vorläufigen Tabakgesetzes in den 
Bundestag eingebracht.
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Beide Gesetzentwürfe entsprechen weitgehend dem im Mai 2009 vorgelegten Referentenentwurf 
(siehe IRIS 2009‑6: 10) und dienen der Umsetzung der Richtlinie 2007/65/EG hinsichtlich der 
darin enthaltenen Regelungen über audiovisuelle Mediendienste auf Abruf und das Verbot der 
Tabakwerbung.

[…]

Die Änderungen im Zweiten Gesetz zur Änderung des Vorläufigen Tabakgesetzes betreffen das 
Verbot des Sponsoring und der Produktplatzierung (� 21b des Gesetzentwurfs).

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 5. März 2010 dem Zweiten Gesetz zur Änderung des 
Vorläufigen Tabakgesetzes zugestimmt.

•  Entwurf eines Ersten Gesetzes zur Änderung des Telemediengesetzes 
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12319

•  Entwurf des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Vorläufigen Tabakgesetzes 
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12320

•  Stellungnahme des Bundesrats vom 5. März 2010 
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12321

IRIS 2010-4: 20

Frankreich

CSA legt Bedingungen zur Produktplatzierung im Fernsehen fest

Amélie Blocman 
Légipresse 

Nach Beratung mit den betroffenen Berufsbranchen hat derConseil supérieur de l’audiovisuel 
(Rundfunkaufsichtsbehörde ‑ CSA) am 5. März 2010 einen Beschluss veröffentlicht, in dem festgelegt 
wird, unter welchen Bedingungen Produktplatzierung gemäß Artikel 14‑1 des Gesetzes vom 
30. September 1986, das per Gesetz vom 5. März 2009 zur Umsetzung der AVMD‑Richtlinie geändert 
wurde, zulässig ist. Es wird zum einen präzisiert, was unter Produktplatzierung zu verstehen ist: Die 
entgeltliche Platzierung, das heißt die vertraglich festgeschriebene Bereitstellung von Waren oder 
Dienstleistungen, deren Markenname im Rahmen der Sendung erkennbar ist. Produktplatzierung 
ist ab sofort in Kinospielfilmen, audiovisuellen Spielfilmen und Musikvideos zulässig� ausgenommen 
sind Nachrichten‑ und Informationssendungen, Dokumentarfilme und Kindersendungen. Verboten 
ist zudem die Produktplatzierung von Produkten, bei denen aus Gründen der Gesundheit oder 
öffentlichen Sicherheit Werbung generell verboten bzw. nur eingeschränkt zulässig ist (Alkohol, 
Tabakerzeugnisse, Arzneimittel, Feuerwaffen). Ebenfalls unzulässig ist die Produktplatzierung 
für Geld‑ und Glücksspiele. Gemäß Artikel 14‑1 des Gesetzes vom 30. September 1986 müssen 
Programme, die Produktplatzierungen enthalten, zudem bestimmte Bedingungen erfüllen: Ihr 
Inhalt und ihr Programmplatz dürfen keinesfalls so beeinflusst werden, dass die redaktionelle 
Verantwortung und Unabhängigkeit des Mediendiensteanbieters beeinträchtigt werden� es darf 
nicht direkt zum Kauf von Produkten oder zur Inanspruchnahme von Dienstleistungen, insbesondere 
mittels konkreten Werbebotschaften für diese Produkte, Dienstleistungen oder Marken aufgefordert 
werden� die Produktplatzierung darf die betreffenden Produkte, Dienstleistungen oder Marken 
nicht in ungerechtfertigter Weise herausstellen. Ein Piktogramm muss den Fernsehzuschauer über 
das Bestehen einer Produktplatzierung in einer Sendung informieren. Wird die Produktplatzierung 
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in einer Sendung vorgenommen, die vom Mediendiensteanbieter produziert, koproduziert oder im 
Voraus erworben wurde, sind die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Werbetreibenden, 
dem Produzenten und dem Mediendiensteanbieter vertraglich zu regeln.

•  Délibération du CSA no 2010-4 du 16 février 2010 relative au placement de produit dans les 
programmes des services de télévision, JO du 5 mars 2010 (Beschluss des CSA Nr. 2010‑4 vom 
16. Februar 2010 zur Produktplatzierung in Fernsehsendungen� Amtsblatt vom 5. März 2010)  
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12315

IRIS 2010-4: 23

Italien

Geänderter Verordnungsentwurf zur Umsetzung  
der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste

Amedeo Arena 
Kanzlei Mastroianni & New York University School of Law 

Am 1. März 2010 verabschiedete der italienische Ministerrat einen geänderten Verordnungsentwurf 
zur Umsetzung der Richtlinie 2007/65/EG über audiovisuelle Mediendienste (AVMD), um die 
Empfehlungen der maßgeblichen Parlamentsausschüsse zur früheren Version der Regierungsvorlage 
vom 17. Dezember 2009 zu berücksichtigen (siehe IRIS 2010‑2: 25).

[…]

Die geänderte Version des Verordnungsentwurfs ersetzte diesen Wortlaut durch eine wesentlich 
detailliertere Bestimmung und legte vier Kategorien von Diensten fest, die nicht unter die Vorschriften 
für audiovisuelle Mediendienste fallen, und bringt auch einige Beispiele für ausgenommene 
Dienste. Die neue Vorlage nimmt nunmehr ausdrücklich private Korrespondenz in jedweder Form 
(einschließlich E‑Mail), private Websites und Dienste, die die Bereitstellung oder Verbreitung 
nutzergenerierter audiovisueller Inhalte zum Gegenstand haben, Websites, die animierte Grafiken 
oder kurze Werbespots beinhalten, Onlinevideospiele, Netzsuchmaschinen, Glücksspiel‑Websites 
sowie Onlinezeitungen und ‑zeitschriften aus.

[…]

Abgesehen von diesen Änderungen und einigen geringfügigen Anpassungen gleicht der neue 
Verordnungsentwurf im Wesentlichen der vorherigen Vorlage, die sich teilweise auf den allgemeinen, 
von der AVMD‑Richtlinie vorgegebenen Rahmen stützte, teilweise aber auch davon abwich. […]

Gemäß Artikel 87 der italienischen Verfassung wird ein Verordnungsentwurf, wenn er vom 
Ministerrat verabschiedet wurde, dem Präsidenten der Republik zur Verkündung vorgelegt. Damit 
wird in den kommenden Wochen gerechnet.

•  Schema di Decreto legislativo 1 marzo 2010 “Attuazione della Direttiva 2007/65/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio 
relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative 
degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (Verordnungsentwurf vom 1. März 
2010, „Umsetzung der Richtlinie 2007/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
11. Dezember 2007 zur Änderung der Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur Koordinierung 
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bestimmter Rechts‑ und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der  
Fernsehtätigkeit“)  
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12304

IRIS 2010-4: 31

Entwurf für eine Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie  
über audiovisuelle Mediendienste

Roberto Mastroianni and Amedeo Arena 
Universität Neapel 

Die italienische Regierung hat am 17. Dezember 2009 einen Verordnungsentwurf für die 
Umsetzung der Richtlinie 2007/65/EG über audiovisuelle Mediendienste (AVMD‑Richtlinie) 
vorgelegt. Die rechtliche Grundlage für diese Verordnung bildet das Legge comunitaria 2008 
(Gemeinschaftsgesetz 2008), ein jedes Jahr neu vom italienischen Parlament erlassenes Gesetz 
zur Angleichung der nationalen Gesetzgebung an europäisches Recht. Die Gesetzgebung lässt der 
italienischen Regierung insofern einen großen Spielraum für die Umsetzung der AVMD‑Richtline, als 
sich das Parlament in der Regulierung von Produktplatzierung zurückgehalten hat. Die Regierung 
hat ihrerseits diesen Spielraum sowie die Bestimmungen von Art. 3 Abs. 1 der AVMD‑Richtlinie dazu 
genutzt, für nationale audiovisuelle Mediendiensteanbieter strengere Vorschriften zu erlassen.

Der Verordnungsentwurf übernimmt in weiten Teilen den genauen Wortlaut der AVMD‑Richtlinie 
und ändert hierzu das Gesetzesdekret Nr. 177 aus 2005, das in „Gesetz für audiovisuelle Mediendienste“ 
umbenannt wurde. Nachfolgend soll nur auf die Bestimmungen des Entwurfs eingegangen werden, 
die vom vorgegebenen Rahmen der AVMD‑Richtlinie abweichen.

[…]

In der Frage der Produktplatzierung sind einige der Bestimmungen des Verordnungsentwurfs 
strenger als in der Richtlinie, während andere weniger restriktiv gehandhabt werden. So gibt die 
Richtlinie vor, dass Produktplatzierung, sofern die Mitgliedstaaten nichts anderes beschließen, 
i) in bestimmten Arten von Sendungen, die in der Richtlinie aufgeführt sind, „oder“ ii) wenn 
die betreffenden Produkte und Dienstleistungen kostenlos bereitgestellt werden, zulässig ist. Der 
Verordnungsentwurf hingegen lässt Produktplatzierung nur in den in der Richtlinie genannten 
Sendungen zu, stellt aber klar, dass als Gegenleistung sowohl die kostenlose Bereitstellung von 
Gütern beziehungsweise Dienstleistungen als auch eine Bezahlung möglich ist.

Im Gegensatz könnte man die Regelungen bezüglich der Verpflichtung, den Zuschauer auf 
vorhandene Produktplatzierungen hinzuweisen, als eher lax bezeichnen. Laut AVMD‑Richtlinie 
können die Mitgliedstaaten „in Ausnahmefällen“ von diesen Anforderungen absehen, sofern die 
betreffende Sendung nicht vom Mediendiensteanbieter produziert oder in Auftrag gegeben wurde. 
Im italienischen Entwurf wird diese Ausnahme insofern zur Regel, als die Zuschauer „nur dann“ 
über das Vorhandensein von Produktplatzierungen informiert werden müssen, wenn die Sendung 
vom Mediendiensteanbieter produziert oder in Auftrag gegeben wurde.

[…]

•  Schema di Decreto legislativo 17 dicembre 2009 “Attuazione della Direttiva 2007/65/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE 
del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (Verordnungsentwurf 
vom 17. Dezember 2009, „Umsetzung der Richtlinie 2007/65/EG des Europäischen Parlaments 
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und des Rates vom 11. Dezember 2007 zur Änderung der Richtlinie 89/552/EWG des Rates zur 
Koordinierung bestimmter Rechts‑ und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die  
Ausübung der Fernsehtätigkeit“)  
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12218

IRIS 2010-2: 25

Kroatien

Das neue Gesetz über elektronische Medien

Nives Zvonaric 
Agencija za elektroničke medije, Novo Cice 

Mit dem Gesetz über elektronische Medien wurden die Bestimmungen folgender Richtlinien 
übernommen: Richtlinie 2007/65/EG über audiovisuelle Mediendienste, Richtlinie 98/84/EG über 
den rechtlichen Schutz von zugangskontrollierten Diensten und von Zugangskontrolldiensten 
sowie (Teile der) Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung. Ausgehend 
von der Notwendigkeit, sich Regelungen zu geben, die den Stand der technischen Entwicklung 
widerspiegeln, die vom Grundsatz der Medienfreiheit ausgehen und die die öffentlichen Interessen 
im Hinblick auf die Tätigkeit der Bereitstellung von Anbietern audiovisueller Mediendienste fördern, 
enthält das Gesetz:

‑  Fachbegriffe, insbesondere die Begriffe der AVMD‑Richtlinie wie zum Beispiel: audiovisuelle 
Mediendienste, audiovisuelles Programm, redaktionelle Verantwortung, Mediendiensteanbieter, 
Fernsehveranstalter, Fernsehmediendienst oder Fernsehausstrahlung, audiovisuelle Medien‑
dienste auf Abruf, audiovisuelle kommerzielle Kommunikation, Produktplatzierung und weitere 
Begriffe�

[…]

‑  Aspekte, die für sämtliche Audio‑ und audiovisuellen Mediendienste gelten: Daten über 
audiovisuelle Mediendiensteanbieter, die den Nutzern zugänglich sein müssen� Verbot 
von Hassreden� Vorgabe von Bedingungen, nach denen bei Bedarf eine Mitteilung an die 
Öffentlichkeit ausgestrahlt werden muss� Bedingungen für die Ausstrahlung audiovisueller 
kommerzieller Mitteilungen, für gesponserte audiovisuelle Mediendienste und Programme 
sowie für Produktplatzierung�

[…]

•  Zakon o elektroničkim medijima (Gesetz über elektronische Medien, Amtsblatt Nr. 153/09) 
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12272

IRIS 2010-3: 29



© 2010, Europäische Audiovisuelle Informationsstelle, Straßburg (Frankreich)

2010-3 S.33

BERICHTERSTATTUNG

Malta

Gesetzesentwurf zur Umsetzung der AVMD-Richtlinie

Kevin Aquilina 
Abteilung für öffentliches Recht, Juristische Fakultät, Universität Malta 

[…]

Die AVMD‑Richtlinie wird durch eine Änderung des Rundfunkgesetzes sowie durch eine 
Reihe von Nebengesetzen vollzogen. So wurde am 24. November 2009 ein Gesetz zur Änderung 
des Rundfunkgesetzes im maltesischen Amtsblatt veröffentlicht. Die Aussprache im Parlament 
begann in der ersten Dezemberwoche des Jahres 2009. Zum Zeitpunkt der Vertagung wegen der 
Weihnachtspause befand sich der Entwurf noch in der zweiten Lesung.

Im Gesetz ist kein Zeitpunkt für das Inkrafttreten angegeben, obwohl Malta bis zum 19. Dezember 
Zeit hatte, ein entsprechendes Gesetz in Kraft zu setzen und die entsprechenden Begleitgesetze zu 
verabschieden. Das Gesetz setzt jedoch nicht alle Bestimmungen der AVMD‑Richtlinie um. Mit Blick 
auf die verbleibenden Bestimmungen, die nicht im Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie enthalten 
sind, werden somit weitere gesetzliche Regelungen zu treffen sein.

Das (novellierte) Rundfunkgesetz 2010 wird nach seiner Verabschiedung die in der Richtlinie 
verwendeten Definitionen wie „audiovisuelle kommerzielle Kommunikation“, „audiovisueller 
Mediendienst“, „Fernsehveranstalter“, „redaktionelle Verantwortung“, „Mediendiensteanbieter“, 
„audiovisueller Mediendienst auf Abruf“, „Produktplatzierung“, „Sendung“, „Sponsoring“ und 
„Schleichwerbung in der audiovisuellen kommerziellen Kommunikation“ umsetzen. Darüber hinaus 
werden die Art. 2, 2a, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h und 3i der AVMD‑Richtlinie umgesetzt. […]

•  Abbozz Ta’ Liġi imsejjah̄ att biex ikompli jemenda l-Att dwar ix-Xandir, Kap. 350 (Rundfunk ‑
änderungsgesetz, Kap. 350)  
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12184

IRIS 2010-2: 28

Niederlande

Umsetzung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste

Aad Bos
Institut für Informationsrecht (IViR), Universität Amsterdam 

Am 19. Dezember 2009 wurde die Umsetzung der Richtlinie 2007/65/EG über audiovisuelle 
Mediendienste (AVMD‑Richtlinie) in das Mediengesetz und das Tabakgesetz in den Niederlanden 
offiziell bekannt gegeben. Der Entwurf zu diesem Umsetzungsgesetz wurde am 30. Juni 2009 von 
der Tweede Kamer (untere Kammer des niederländischen Parlaments) und am 8. Dezember 2009 von 
der Eerste Kamer (erste Kammer des niederländischen Parlaments) angenommen.

[…]

Die Richtlinie wirkte sich bereits vor Dezember 2009 auf das niederländische Mediengesetz aus. Am 
1. Januar desselben Jahres wurde das Mediawet (Mediengesetz) von 2008 revidiert und es erfolgten 
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einige Anpassungen an den Definitionen. Am letzten Tag der von der Europäischen Kommission 
gesetzten Frist zur Umsetzung der Richtlinie, am 19. Dezember 2009, wurde das niederländische 
Gesetz geändert. Diverse neue Artikel und Absätze wurden als Teil des Medien‑ und Tabakgesetzes 
verabschiedet. Die bedeutendsten Änderungen sind folgende:

[…]

‑  Für kommerzielle Rundfunkunternehmen sind die Regelungen zum Sponsoring und zur Werbung 
nun flexibler als unter der alten Gesetzgebung. So sind zum Beispiel Produktplatzierungen 
unter bestimmten Umständen erlaubt. Nachrichtensendungen und Filme dürfen nun durch 
mehr Werbepausen unterbrochen werden.

‑  Der niederländische Gesetzgeber machte bei der Alkoholwerbung von der in der Richtlinie 
(Art. 3 Abs. 1) vorgesehenen Möglichkeit Gebrauch, strengere Regelungen einzuführen.

‑  Die flexiblen Regelungen über Werbespots gelten nicht für die öffentlich‑rechtlichen Fernseh‑
veranstalter. Die Regierung verschärft die Bestimmungen, um deren Unabhängigkeit und 
Kommerzferne zu erhalten.

[…]

•  Wet van 10 december 2009 tot wijziging van de Mediawet 2008 en de Tabakswet ter implementatie 
van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten (Gesetz vom 10. Dezember 2009 zur Änderung des 
Mediengesetzes von 2008 und des Tabakgesetzes zur Umsetzung der Richtlinie über audiovisuelle  
Mediendienste)  
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12238

IRIS 2010-3: 32

Österreich

Große Rundfunkrechtsnovelle in Vorbereitung

Robert Rittler 
Gassauer-Fleissner Rechtsanwälte, Wien 

Das Bundeskanzleramt stellte zum Ende des Jahres 2009 einen umfangreichen Entwurf für eine 
Änderung der Rundfunkgesetze zur Diskussion. Das Begutachtungsverfahren ist zwischenzeitlich 
abgeschlossen, sodass nunmehr die Bundesregierung die eingegangenen Stellungnahmen bei der 
Erstellung einer Regierungsvorlage berücksichtigen kann.

[…]

Das ORF‑Gesetz muss außerdem an die AVMD‑Richtlinie angepasst werden. Hierzu werden 
die Begriffe der „kommerziellen Kommunikation“, des „audiovisuellen Mediendienstes“ und des 
„Abrufdienstes“ erstmals in das Gesetz eingeführt.

Das Privatfernsehgesetz soll künftig neben terrestrischem und mobilem terrestrischem Privat‑
fernsehen, Satellitenfernsehen, Kabelfernsehen und Multiplex‑Plattformen auch audiovisuelle 
Mediendienste regeln und konsequenterweise in „Audiovisuelles Mediendienste‑Gesetz“ umbenannt 
werden. […] In Umsetzung der AVMD‑Richtlinie sollen Bestimmungen zur Produktplatzierung für 
private audiovisuelle Mediendienste erlassen werden. In Kinofilmen, Fernsehfilmen, Fernsehserien, 
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Sportsendungen und Sendungen der leichten Unterhaltung wird die Produktplatzierung unter 
bestimmten Voraussetzungen erlaubt werden.

[…]

•  Ministerialentwurf 115/ME (XXIV.GP) und weitere Dokumente  
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12255

IRIS 2010-3: 5

Polen

Umsetzung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste

Małgorzata Pęk
Nationale Rundfunkkommission, Warschau 

Am 24. Juli 2009 hat das Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (polnisches Kultur‑
ministerium ‑ MKIDN) einen Entwurf von Leitlinien für die Umsetzung der AVMD‑Richtlinie 
vorgelegt und öffentliche Konsultationen dazu eröffnet. Die Konsultationsphase dauerte bis zum 
24. August 2009. Nach Auswertung der Ergebnisse der Konsultationen wird der Leitlinienentwurf 
von der Regierung geprüft und anschließend offiziell verabschiedet.

Entsprechend der Leitlinien ist vorgesehen, die AVMD‑Richtlinie durch eine Änderung des 
polnischen Rundfunkgesetzes in nationales Gesetz umzusetzen. […]

Die Leitlinien folgen im Wesentlichen dem Regelungsansatz der AVMD‑Richtlinie und sehen 
nur in wenigen Fällen, etwa bei der Produktplatzierung (product placement), strengere Vorgaben 
vor. Vorgeschlagen ist, so wie in der AVMD‑Richtlinie vorgesehen, Produktplatzierung allgemein 
zuzulassen, doch werden die Vorgaben im Hinblick auf die Liste der nicht zulässigen Dienstleistungen 
und Produkte strenger als die der Richtlinie sein. Die Leitlinien sehen vor, dass die Liste der nicht 
für Produktplatzierung zulässigen Produkte und Dienstleistungen der Liste entspricht, die derzeit 
für die Werbung gilt� auf dieser Liste stehen unter anderem:

‑  Tabakerzeugnisse und Zubehörteile oder Nachahmungen davon sowie damit zusammen‑
hängende Symbole�

‑ alkoholische Getränke�

‑ medizinische Dienstleistungen und verschreibungspflichtige Arzneimittel.

Darüber hinaus sind Maßnahmen zum Schutz der Verbraucher vorgesehen� einschließlich der 
Auflage, die Zuschauer über Produktplatzierung in einer Sendung auf eindeutige Weise hinzuweisen. 
Es ist davon auszugehen, dass die regierungsinternen Beratungen im Oktober 2009 beginnen können.

•   Założenia nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji w związku z implementacją dyrektywy o 
audiowizualnych usługach medialnych (Entwurf von Leitlinien für die Umsetzung der AVMD‑
Richtlinie)  
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=11933

IRIS 2009-10: 17
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Neues audiovisuelles Gesetz tritt in Kraft

Eugen Cojocariu
Radio Romania International 

Am 10. November 2009 hat der Präsident das Gesetz Nr. 333/2009 zur Änderung des audiovisuellen 
Gesetzes Nr. 504/2002 verkündet. Es setzt die Ordonanţa de Urgenţǎ (Notverordnung der Regierung 
‑ OUG) Nr. 181/2008 in Kraft, die das Legea Audiovizualului nr. 504/2002 (audiovisuelles Gesetz 
Nr. 504/2002) änderte (siehe IRIS 2009‑3: 18). Die Änderungen dienen der Umsetzung der Richtlinie 
2007/65/EG (AVMD‑Richtlinie) in rumänisches Recht (siehe IRIS 2009‑2: 17 und IRIS 2009‑3: 
18) und stellen unter anderem den allgemeinen Rahmen für die Einführung digitaler Radio‑ und 
Fernsehdienste für die Öffentlichkeit dar.

Einerseits lockert das geänderte Gesetz die Regelungen für Werbung durch die Einführung neuer 
Werbetechniken (wie Produktplatzierung, Split-Screen ‑Werbung und virtuelle Werbung) und durch 
die Änderung der Werbezeitenbeschränkungen: […]

•  Lege Nr. 504 din 11 iulie 2002 Legea audiovizualului - Text actualizat prin produsul informatic 
legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, pânǎ la 19 noiembrie 2009 (Gesetz Nr. 333/2009 zur Änderung des audiovisuellen 
Gesetzes Nr. 504/2002, veröffentlicht am 19. November 2009 (Amtsblatt Nr. 790))  
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=11601

•  Strategie der Regierung für den Übergang vom analogen zum digitalen Fernsehen, verabschiedet 
durch die Regierungsentscheidung Nr. 1213 am 7. Oktober 2009, veröffentlicht im Amtsblatt 
Nr. 721 am 26. Oktober 2009

IRIS 2010-1: 36

Dringlichkeitsverordnung novelliert audiovisuelles Gesetz

Mariana Stoican 
Journalistin, Bukarest 

Durch die am 3. Dezember 2008 in Kraft getretene Ordonanţa de Urgenţǎ Nr. 181/2008 pentru 
modificarea şi completarea Legii audiovizualului Nr. 504/2002 (Dringlichkeitsverordnung der 
Regierung zur Abänderung und Vervollständigung des audiovisuellen Gesetzes Nr. 504/2002) hat 
Rumänien als erstes EU‑Mitglied die Bestimmungen der EG‑Richtlinie 2007/65/EG über audiovisuelle 
Mediendienste in die nationale Gesetzgebung aufgenommen.

Dies führte zu einer Lockerung der Bestimmungen im Bereich der TV‑Werbung, da neue Verfahren 
wie etwa die Produktplatzierung (plasarea de produse ), die Nutzung eines „gesplitteten Bildschirms“ 
für Werbezwecke (publicitatea pe ecran partajat ) oder aber die virtuelle Werbung (publicitatea 
virtuală) unter bestimmten Voraussetzungen als zusätzliche Werbemodalitäten erlaubt wurden.[…] 
Die Genehmigung der Produktplatzierung bedeutet, dass Fernsehfilme, Unterhaltungsprogramme und 
Sportübertragungen künftig Firmenartikel zwar zeigen dürfen� allerdings müssen diese Produkte der 
Programmlogik entsprechen, dürfen nicht ostentativ gezeigt werden und müssen mit akustischen 
und optischen Warnsignalen, die auf eine Produktplatzierung hinweisen, versehen werden. Diese in 
Artikel 31 Abs. 2 bis 5 des abgeänderten und vervollständigten audiovisuellen Gesetzes Nr. 504/2002 
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enthaltenen Neuregelungen sind allerdings nach Artikel II der Regierungsverordnung Nr. 181/2008 
erst auf diejenigen Fernsehprogramme anwendbar, die nach dem 19. Dezember 2009 produziert 
werden.

[…]

•  Ordonanţa de urgenţǎ Nr. 181/2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului 
Nr. 504/2002 Monitorul Oficial al României, Partea I Nr. 809 din 03/12/200 (Dringlichkeitsverordnung 
der Regierung Nr. 181/2008, veröffentlicht im Amtsblatt Rumäniens, 1. Teil Nr. 809 vom  
3. Dezember 2008)  
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=11550

•  CNA salutǎ adoptarea Ordonanţei de Urgenţǎ de modificare a legii audiovizualului (CNA‑Presse‑
erklärung vom 25. November 2008)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=11544

IRIS 2009-2: 17

Slowakische Republik

Regulierung der neuen audiovisuellen Mediendienste

Jana Markechova 
Anwaltskanzlei Markechova, Bratislava 

Am 29. Mai 2009 wurde vom Ministerium für Kultur ein Änderungsentwurf für das Gesetz 
Nr. 308/2000 Coll. über Rundfunk und Weiterverbreitung sowie das Gesetz Nr. 195/2000 Coll. über 
Telekommunikation vom 14. September 2000 vorgelegt. Die Änderung war zur Umsetzung der 
AVMD‑Richtlinie (2007/65/EG) in der Slowakei nötig geworden.

[…]

Des Weiteren ist Produktplatzierung nur dann erlaubt, wenn alle gesetzlichen Anforderungen 
erfüllt werden, die im Wesentlichen dem Schutz des Zuschauers vor unerwünschter Werbung 
dienen. Grundsätzlich verboten ist Produktplatzierung in Sendungen, die sich an Kinder unter 12 
Jahren wenden. Andererseits stärkt der Änderungsentwurf den Jugendschutz, da die geltenden 
gesetzlichen Regelungen auch auf die Bereitstellung von audiovisuellen Mediendiensten angewendet 
werden sollen. So sind die Anbieter solcher Dienste verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu 
ergreifen, um sicherzustellen, dass Minderjährige keinen Zugang zu audiovisuellen On‑Demand‑
Diensten erhalten, deren Inhalte ihre physische, geistige oder moralische Entwicklung ernsthaft 
beeinträchtigen könnte.

IRIS 2009-9: 18
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Neues spanisches audiovisuelles Gesetz

Laura Marcos and Enric Enrich 
Enrich Advocats - Copyr@it, Barcelona 

Am vergangenen Donnerstag, den 18. März 2010, verabschiedete das spanische Parlament das 
neue Rahmengesetz über audiovisuelle Kommunikation.

[…]Das Gesetz legt mehrere Vorschriften zu Inhalten und Funktionsweisen für die Akteure in 
diesem Sektor fest (diese Vorschriften werden gegenwärtig bereits zu einem gewissen Grad von 
Rundfunkveranstaltern angewendet, da sie, obwohl zuvor nicht in einem Rahmengesetz verankert, 
bereits in verschiedenen Regeln und Standards zu finden waren). Das Gesetz schafft zudem ein 
neues Aufsichtsorgan, den Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (Nationalrat für audiovisuelle 
Medien). Regulierungsbehörden mit vergleichbaren Funktionen gibt es bereits in einigen Autonomen 
Gemeinschaften, daher ist bisher nicht geklärt, wie die Zuständigkeiten in der Praxis zwischen 
diesen unterschiedlichen Organen aufgeteilt werden.

Das Gesetz beinhaltet ein Kapitel mit dem Titel „Grundvorschriften für audiovisuelle Kommuni‑
kation“, in dem die Rechte von Verbrauchern wie auch von audiovisuellen Mediendiensteanbietern 
niedergelegt sind. Darin findet sich ein Regelwerk für Programmsponsoring, Werbung und 
Produktplatzierung. Das Gesetz erlaubt Werbung nur für alkoholische Getränke mit weniger als 20 
Prozent Alkoholgehalt. […]

[…]

•  Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) (Rahmengesetz über audiovisuelle 
Kommunikation)  
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12313

IRIS 2010-4: 21

Vereinigtes Königreich

Produktplatzierung mit Einschränkungen statthaft

Tony Prosser 
School of Law, University of Bristol 

Die Konsultation des britischen Ministeriums für Kultur, Medien und Sport zu Produktplatzierung 
(siehe IRIS 2010‑1: 25) ist abgeschlossen und die Regierung hat beschlossen, Produktplatzierung 
mit Einschränkungen zuzulassen.

Nach Angaben des Ministers ermöglicht eine derartige bedingte Erlaubnis kommerziellen 
Fernsehgesellschaften und Programmmachern Einnahmen durch Extra‑Finanzquellen, während 
gleichzeitig legitimen Bedenken Rechnung getragen wird. Produktplatzierung wird in den vier 
in der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste festgelegten Programmkategorien erlaubt: 
filmische Werke, Filme und Serien für Fernsehen oder Abrufdienste, Sportprogramme und leichte 
Unterhaltungsprogramme. Im Lichte der Konsultationsergebnisse wird Produktplatzierung in 
aktuellen Reportagen, Verbraucher‑ und religiösen Programmen nicht erlaubt, selbst wenn sie in 
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die Kategorie „Serie“ fallen. In gebührenfinanzierten BBC‑Diensten ist keinerlei Produktplatzierung 
zulässig.

Die Gesetzgebung verhindert darüber hinaus die Platzierung von Produkten folgender Kategorien: 
alkoholische Getränke, Speisen und Getränke mit hohem Fett‑, Salz‑ oder Zuckergehalt, Glücksspiel, 
Raucherzubehör, frei verkäufliche Arzneimittel sowie Muttermilchersatz. Damit wird das in der 
Richtlinie vorgesehene vollständige Verbot von Produktplatzierung in Kinderprogrammen ergänzt.

Die neue Gesetzgebung wird festlegen, dass Produktplatzierung die redaktionelle Unabhängigkeit 
nicht beeinträchtigen, keinen übermäßig prominenten Platz einnehmen oder direkt zum Kauf 
anregen darf. Auch muss das Publikum durch Kennzeichnung am Anfang und Ende der Sendung und 
nach Werbepausen auf das Vorhandensein von Produktplatzierung aufmerksam gemacht werden.

Diese Grundsatzänderung wird durch Regelungen nach dem Gesetz über die Europäischen 
Gemeinschaften von 1972 umgesetzt. Allerdings wird Produktplatzierung nicht gestattet, solange 
das Office of Communications (britische Regulierungsbehörde für das Kommunikationswesen ‑ Ofcom) 
nach weiteren Konsultationen ihren Kodex nicht geändert hat. Dies sollte im Spätjahr 2010 erreicht 
sein. Das Ofcom wird auch die Verantwortung für die Überwachung der Bestimmungen tragen, 
zum Beispiel sicherzustellen, dass Produktplatzierung nicht in Programme eingebunden wird, die 
nicht eindeutig in die Kategorien fallen, in denen sie erlaubt ist. Das Ofcom wird darüber hinaus 
befugt sein, in seinem Kodex weitere Bedingungen aufzustellen, um die redaktionelle Integrität zu 
gewährleisten.

•  Department for Culture, Media and Sport, ‘Written Ministerial Statement on Television Product 
Placement’, 9 February 2010 (Ministerium für Kultur, Medien und Sport, „Schriftliche ministerielle 
Erklärung zu Produktplatzierung im Fernsehen“, 9. Februar 2010)  
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12249

IRIS 2010-3: 28
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Umsetzung  
Stand 1. April 2010

Grundlage des ZOOM‑Kapitels sind die Ergebnisse eines von EPRA (Europäische Plattform 
der Regulierungsbehörden) entworfenen und von ihren Mitgliedern ausgefüllten Fragebogens. 
Wir danken EPRA und insbesondere der Sekretärin der EPRA, Emmanuelle Machet, die uns die 
Befragungsergebnisse zur Verfügung gestellt und ihre Nutzung für die Erstellung des ZOOM‑
Kapitels der vorliegenden Ausgabe von IRIS plus erlaubt hat. Unser Dank geht auch an Christina 
Angelopolous, Alexandros Economou, Rayna Nikolova, Päivi Tiilikka und Anne Yliniva‑Hoffmann 
dafür, dass sie die Informationen für Bulgarien, Griechenland und Finnland beigesteuert haben.

Aus der ersten der nachfolgenden Tabellen können Sie entnehmen, wo die EU‑Mitgliedstaaten 
bezüglich der Umsetzung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste stehen. Sofern es 
bereits nationale Regelungen für Produktplatzierungen gibt, sind diese sowie die maßgeblichen 
Rechtsinstrumente (einschließlich URL) ebenfalls in der Tabelle angegeben. Die zweite Tabelle 
enthält Details über die Produktplatzierungsregelungen in den EU‑Mitgliedstaaten, in denen bereits 
entsprechende Regeln existieren. In der dritten Tabelle finden Sie Informationen zu den wenigen 
Staaten, die nicht nur die Produktplatzierung an sich geregelt, sondern auch konkrete Vorschriften 
hinsichtlich ihrer Kennzeichnung erlassen haben.

Die Tabellen spiegeln den Stand der Umsetzung zum 1. April 2010 wider. Für eventuelle Fehler 
in der Auswertung oder Aufbereitung der von EPRA zur Verfügung gestellten Daten ist allein die 
Informationsstelle verantwortlich.
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Wo Sie Vorschriften zur Produktplatzierung finden
Stand: 1. April 2010
Die grau markierten Länder haben die Produktplatzierungsvorschriften umgesetzt

Land Quellen

AT 
Österreich

Ministerialentwurf – Gesetzestext 115/ME (XXIV.GP): Bundesgesetz mit dem 
u. a. das ORF‑Gesetz und das Privatfernsehgesetz geändert werden. Relevante 
Änderungen betreffen

• �16 ORF‑Gesetz 
•  �38 Bundesgesetz über audiovisuelle Mediendienste=Audiovisuelle 

Medien dienste Gesetz (Audiovisual Media Services Act), ehemals 
 Privatfernsehgesetz

http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12348 

BE (DE) 
Belgien

Dekret über die audiovisuellen Mediendienste und die Kinovorstellungen 
vom 27 Juni 2005 in der zuletzt durch das Dekret vom 3. Dezember 2009 
geänderten Fassung

• Art. 2(31.1), Art. 10.1
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12339

BE (FR) 
Belgien

Décret coordonné sur les services de médias audiovisuels du 24 juillet 2009 
(Koordiniertes Dekret über audiovisuelle Mediendienste vom 24. Juli 2009)

• Art. 1, 30�, Art. 21
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12362
Recommandation du CSA relative au placement de produit du 17 décembre 
2009 (Empfehlung des CSA vom 17. Dezember 2009 über Produktplatzierung) 
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12340

BE (NL) 
Belgien

Mediadecreet – Decreet betreffende radio-omroep en televisie van 27 maart 
2009, gewijzigd bij decreet van 24 juli 2009, decreet van 18 december 2009 
(Mediendekret – Dekret über den Radio‑ und Fernsehrundfunk vom 27. März 
2009, geändert durch das Dekret vom 24. Juli 2009, Dekret vom 18 Dezember 
2009)

• Art. 30�, Art. 99‑101
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12341

BG 
Bulgarien

Закон за радиото и телевизията (Gesetz über Radio und Fernsehen vom 
12. Februar 2010)

• Art. 83 und Art. 84
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12342

CY 
Zypern

Der Gesetzentwurf wird derzeit vom Justizministerium erarbeitet und soll in 
Kürze dem Abgeordnetenhaus vorgelegt werden.

CZ 
Tschechische 
Republik

Návrh zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně 
některých zákonů (Gesetzentwurf über audiovisuelle Mediendienste auf Abruf 
und zur Änderung einiger anderer Gesetze) 
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12343
Verfahrensmethodik des Radio‑ und Fernsehrates bis zur Umsetzung der 
Richt linie 2007/65/EG in tschechisches Recht, verabschiedet am 2. Februar 
2010
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DE 
Deutschland

Dreizehnter Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 
(Dreizehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag – 13. RÄStV)

• Art. 1 (3.): � 2 Abs. 2, (neu) Pkt. 11
• Art. 1 (7.): � 7 (neu) Abs. 7
• Art. 1 (9.): (neu) � 15
• Art. 1 (14.): (neu) � 44

http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=11768
Gemeinsame Richtlinien der Landesmedienanstalten für die Werbung, die 
Produktplatzierung, das Sponsoring und das Teleshopping im Fernsehen 
(WerbeRL/FERNSEHEN) in der Fassung vom 23. Februar 2010

• Unterpunkt 4 
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12344

DK 
Dänemark

Lov nr. 1269 af 16. december 2009 om ændring af radio- og fjernsynsloven 
(Änderung des Hörfunk‑ und Fernsehgesetzes)

• Art. 85a
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12345
Bekendtgørelse nr. 827 af 26. august 2009 af lov om radio- og fjernsynsvirk-
somhed (Hörfunk‑ und Fernsehgesetz) 
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12346
Bekendtgørelse nr. 105 af 28. januar 2010 om reklamer og sponsorering m.v. 
af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audivisuelle medietjenester 
(Verordnung über Werbung, Sponsoring usw. im Hörfunk, Fernsehen und in 
audiovisuellen On‑Demand‑Diensten)

• �� 32‑34
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12347 

EE 
Estland

Bislang keine Umsetzung. 

ES 
Spanien

Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (Gesetz 
Nr. 7/2010 vom 31. März über audiovisuelle Kommunikation, verabschiedet 
vom spanischen Parlament im März 2010, veröffentlicht im Amtsblatt (BOE) 
am 31. März 2010)

• Art. 2(31), Art. 17‑18
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12349

FI 
Finnland

Gesetzentwurf (HE 87/2009) zur Änderung des Radio‑ und Fernseh‑
rundfunkgesetzes (744/1998) und des Urheberschutzgesetzes (404/1961), 
eingebracht ins Parlament am 30. Januar 2009. Laut Präambel des Entwurfs 
(Seite 1) sollen die vorgeschlagenen Änderungen Anfang 2010 in Kraft treten

• 28 �, 28a � und 28b� (siehe auch Anhang 2 des Entwurfs, Seite 90)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12350
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FR 
Frankreich

Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 2009-258 du 
5 mars 2009 (Gesetz Nr. 86‑1067 vom 30. September 1986, geändert durch 
Gesetz Nr. 2009‑258 vom 5. März 2009)

• Art. 14‑1
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12351
Délibération n° 2010-4 du 16 février 2010 relative au placement de produit 
dans les programmes des services de télévision (Beschluss Nr. 2010‑4 vom 
16. Februar 2010 über Produktplatzierung im Fernsehen)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12352

GB 
Vereinigtes 
Königreich

Vorschriften für audiovisuelle Mediendienste (Produktplatzierung) 2010, 
eingebracht ins Parlament am 18. März 2010 (Inkrafttreten frühestens am 
16. April 2010)
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12353

Die Regeln für die Umsetzung der Vorschriften durch das Rundfunkgesetz 
müssen von der Ofcom festgelegt werden (erwartet im November 2010).

GR 
Griechenland

Es wurde bislang kein offizielles Dokument veröffentlicht, in dem ein mögli‑
cher Weg zur Umsetzung der AVMD‑Richtlinie angedeutet würde. Es gilt das 
alte griechische Gesetz, das seit der Umsetzung der Fernsehrichtlinie nicht 
geändert wurde.

HU 
Ungarn

Mit der Umsetzung soll nach den Parlamentswahlen vom 11. April begonnen 
werden. Frühere Gesetzentwürfe wurden vom Parlament nicht verabschie‑
det. Das derzeitige Mediengesetz ‑ Gesetz I von 1996 über den Radio‑ und 
Fernseh rundfunk – enthält keine Bestimmung über Produktplatzierung, son‑
dern nur über Schleichwerbung.

IE 
Irland

Die Regelungen für das Fernsehen wurden 2010 durch die Werbevorschriften 
der Regulierungsbehörde festgelegt und werden von dieser durchgesetzt. Das 
endgültige Datum steht noch aus. 
Die Regelungen für On‑Demand‑Dienste werden im Rahmen einer Rechts‑
verordnung festgelegt, die derzeit das Gesetzgebungsverfahren durchläuft. 
In ergänzenden Leitlinien werden die Begriffe significant value (bedeutender 
Wert), die Anforderungen hinsichtlich der Hinweise an das Publikum sowie 
die Bedeutung von undue prominence (unzulässige Hervorhebung) erläutert.

IT 
Italien

Mit dem Decreto Legislativo (Gesetzesverordnung) Nr. 44 vom 29. März 2010 
wurde die AVMD‑Richtlinie durch eine Änderung des Decreto legislativo 31 lu-
glio 2005, n. 177 “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” 
umgesetzt

• Art. 44‑bis, Gesetzesverordnung Nr. 177 vom 31. Juli 2005 
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12354
AGCOM hat den Auftrag, die ordnungsgemäße Umsetzung sicherzustellen 
und ggf. Änderungsvorschläge vorzulegen.

LT 
Litauen

Es gibt noch keine Maßnahmen zur Umsetzung der Bestimmungen über Pro‑
duktplatzierung. Die Regulierungsbehörde plant die Veröffentlichung von 
Leitlinien, in denen unter anderem die Produktplazierungsregeln für den 
Rundfunk festgelegt werden sollen.

LU 
Luxemburg

Es gibt noch keine Maßnahmen zur Umsetzung der Bestimmungen über Pro‑
duktplatzierung.

LV 
Lettland

Die Umsetzung ist für Ende Juni 2010 vorgesehen. 
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MT 
Malta

Das Abgeordnetenhaus berät derzeit über ein Gesetz mit der Bezeichnung 
„Gesetz zur weiteren Änderung des Rundfunkgesetzes“, Cap. 350: Abbozz Ta’ 
Liţ i imsejjah̄ att biex ikompli jemenda l-Att dwar ix-Xandir, Kap. 350 MT 

• Art. 16
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12356

NL 
Niederlande

Wet van 10 december 2009 tot wijziging van de Mediawet 2008 en de Tabaks-
wet ter implementatie van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten (Gesetz 
vom 10. Dezember 2009 zur Änderung des Mediengesetzes 2008 und des 
 Tabakgesetzes zur Umsetzung der Richtlinie über audiovisuelle Mediendienste) 
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12238

• � 3.2.3a, sections 3.19a – 3.19c
Die Regulierungsbehörde plant die Veröffentlichung von grundsätzlichen 
Leitlinien zu Fragen wie die Kennzeichnung von Produktplatzierung, die Be‑
dingungen für das Zeigen oder Erwähnen von Produkten bzw. Dienstleistun‑
gen oder den Begriff „bedeutender Wert“.

PL 
Polen

Das Ministerium für Kultur und Nationales Erbe arbeitet an einem neuen 
Rundfunkgesetzentwurf. 

PT 
Portugal

Die Bestimmungen über Produktplatzierung sind noch nicht in nationales 
Recht umgesetzt worden. 

RO 
Rumänien

Legea audiovizualului (Audiovisuelles Gesetz) nr. 54 din 11 iulie 2002 
(11. Juli 2002)

• Art. 31
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=11601
Englische Fassung: http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12357
Decizia Nr. 187 din 3 aprilie 2006: (Beschluss Nr. 187/2006 über die Regulie‑
rung der Inhalte von audiovisuellen Programmdiensten) 

• Art. 125
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12358
Englische Fassung: http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12359

SE 
Schweden

Ein Gesetz mit einem Vorschlag für ein neues Radio‑ und Fernsehgesetz wur‑
de am 23. März 2010 ins Parlament eingebracht� das Gesetz soll am 1. August 
2010 in Kraft treten� http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12360

SI 
Slowenien

Ein Mediengesetzentwurf soll bis Juni 2010 ins Parlament eingebracht wer‑
den.

SK 
Slowakische 
Republik

ZÁKON zo 14. septembra 2000 o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (Zmena: 498/2009 Z.z.) (Rundfunk‑ und 
Weiterverbreitungsgesetz vom 14. September 2000, zur Änderung des Tele‑
kommunikationsgesetzes Nr. 195/2000 Z.z. (Änderung: 498/2009 Z.z.)

• Art. 39a
http://merlin.obs.coe.int/redirect.php?id=12361
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Wie sehen die Regelungen für Produktplatzierung (PP) aus?

Wo 
erlaubt?

Wo 
verboten?

Welche 
Produkte 
ausge-
schlossen?

Unterscheidung 
zwischen PP und 
Produktionshilfen 
/ Preise*

BE (DE) 
Belgien

1, 2, 3, 4** 5** 6, 7** Bedeutender Wert nicht 
definiert

BE (FR) 
Belgien

1, 2, 3, 4 5, TV‑Nachrich‑
ten

6, 7, politische 
Parteien,  
Gewerkschaften, 
bestimmte  
Waffen, illegales 
Glücksspiel, 
sexuelle Dienst‑
leistungen

Keine (Produktionshilfen 
/ Preise wie PP  
behandelt)

BE (NL) 
Belgien

1, 2, 3, 4 5 6, 7, Waffen Keine (Produktionshilfen 
/ Preise wie PP behan‑
delt)

BG 
Bulgarien

private  
Medien:  
1, 2, 3, 4� 
öffentlich‑
rechtliche 
Medien: 2 

5, Nachrichten, 
religiöse  
Sendungen

6, 7 Bedeutender Wert: > 5 
mal durch schnittlicher 
Wert von Werbung in der 
entsprechenden Sendung 
laut Preisliste des  
Mediendienstanbieters

DE 
Deutschland

1, 2, 3, 4 
ÖR‑Fern‑
sehen: 
nur wenn 
nicht vom 
ÖR‑Sender 
oder einer 
Tochterfirma 
produziert 
/ in Auftrag 
gegeben

5, Nachrichten, 
Sendungen zu 
politischen oder 
aktuellen  
Themen,  
Ratgeber und 
Verbraucher‑
sendungen, 
Gottesdienste

6,7,  
thematische 
Platzierung

Bedeutender Wert für 
öffentlich‑rechtliches 
und privates Fernsehen: 
> 1% der Produktions‑
kosten bei einem  
Mindestwert von 
1.000 EUR (pro Produkt, 
keine Kumulierung)

DK 
Dänemark

Nicht  
erlaubt

Bedeutender Wert = 
nicht unter geordneter 
Restwert�
Restwert = finanzieller 
oder sonstiger  
wirtschaftlicher Wert 
der Kostenein sparungen 
durch die Platzierung 
bzw. Erwähnung der 
Güter oder Dienst‑
leistungen in einer  
Sendung

ES 
Spanien

1, 2, 3, 4 5 6, 7 Nicht angesprochen 
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 *  Erwägungsgrund 91 AVMD‑Richtlinie: Die kostenlose Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen wie Produktionshilfen 
oder Preise sollte nur als Produktplatzierung gelten, wenn die betreffenden Waren oder Dienstleistungen von bedeutendem 
Wert sind.

**  Die Nummern 1 bis 7 beziehen sich auf folgende Kategorien der AVMD‑Richtlinie: 
Art. 11 Abs. 3 (a) – zulässige Ausnahmen

1 = Kinofilme
2 = Filmen und Serien für audiovisuelle Mediendienste 
3 = Sportsendungen
4 = Sendungen der leichten Unterhaltung

Art. 11 Abs. 3 – keine Ausnahmen möglich
5 = Kindersendungen

Art. 11 Abs. 4 – unzulässige Produkte
6 = Zigaretten oder Tabakerzeugnisse
7 = rezeptpflichtige Arzneimittel oder medizinische Behandlungen

FR 
Frankreich

1, audio‑
visuelle  
Fiktion,  
Musikvideos

5 6, Getränke  
> 1,2%  
Alko holgehalt,  
Medikamente, 
Waffen/ 
Munition,  
Baby nahrung

Nicht angesprochen

IT 
Italien

1, 2, 3, 4 5 6, 7 Keine (Produktionshilfen 
/ Preise wie PP  
behandelt)

NL 
Niederlande

1, 2, 3, 4 5, öffentlich‑
recht licher 
Rundfunk

6, 7, alkoholi‑
sche Getränke 
zwischen 6 und 
21 Uhr

Bedeutender Wert nicht 
definiert

RO 
Rumänien

1, 2, 3, 4 5, Nach rich‑
tensen dungen, 
Maga zine /  
Dis kus sions‑
runden über 
politische und/
oder wirt schaft‑
liche Themen

6, 7 Nicht angesprochen

SK 
Slowakische 
Republik

1, 2, 3, 4 5 6, 7 Nicht angesprochen
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Kennzeichnungsregeln

Allgemeine Regeln Sendungen, 
die nicht vom 
öffentlich-recht-
lichen Sender oder 
einer Tochter firma 
produziert/ in 
Auftrag gegeben 
wurden

Aufzählung 
von Namen 
bzw. Waren-
zeichen von 
Produkten

BE (FR) 
Belgien

Der CSA schlägt Kennzeich‑
nungsregeln vor, die aber nur 
für den öffentlich‑rechtlichen 
Sender RTBF verpflichtend 
sind. Der Vor schlag sieht eine 
„dreimonatige Einge wöh‑
nungsphase“ vor, in der vor 
der betreffenden Sendung 
mindestens 10 Sekunden lang 
ein bildschirmfüllendes Logo 
mit entsprechen dem Hinweis 
eingeblendet wird (siehe 
unten). Das Logo erscheint 
zudem für mindestens 10 
Sekunden am unteren Bild‑
schirmrand am Ende der 
Sendung sowie nach jeder 
Werbeunterbrechung. 

In der 2. Phase erscheint nur 
noch das Logo für minde‑
stens 10 Sekunden zu Beginn 
und am Ende der Sendung 
sowie nach jeder Werbeunter‑
brechung. 

Kennzeichnungspflicht 
aufgehoben.

Der CSA spricht 
sich gegen die 
Aufzählung aus, 
verbietet diese 
aber nicht, sofern 
die Aufzählung 
der Information 
und nicht Werbe‑
zwecken dient. 
Die Verwendung 
eines Logos  
oder anderer  
Alleinstellungs‑
merkmale ist  
verboten.

BE (NL) 
Belgien

Es wurde ein spezielles Logo 
für alle Anbieter im flämisch‑
sprachigen Teil Belgiens  
be schlos sen. Das Logo muss 
mindestens 5 Sekunden zu 
Beginn und am Ende der 
Sendung sowie nach jeder 
Werbeunter bre chung einge‑
blendet werden. Die Regulie‑
rungs behörde hat alle flämi‑
schen Fernsehdienstanbieter 
aufgefordert, Pressemitteilun‑
gen herauszugeben sowie auf 
ihren Webseiten die Bedeu‑
tung und die Anwendung des 
Logos zu erläutern.

Kennzeichnungspflicht 
aufgehoben.

Verboten.
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DE
Deutschland

Zu Beginn und am Ende einer 
Sendung sowie nach jeder 
Werbeunterbrechung muss 
für 3 Sekunden ein „P“ mit 
entsprechendem Hinweis 
(z. B. „Dieses Programm 
enthält Produktplatzierung“) 
eingeblendet werden. 

Kennzeichnungspfl icht 
aufgehoben, falls das 
Vorliegen von Produkt‑
platzierung nicht 
überprüft werden kann. 
In diesem Fall hat der 
Sender die Zu schauer 
im Rahmen der Sendung 
oder durch entsprechen‑
de Hinweise in anderen 
Medien (z. B. Video text, 
Internet) zu informie‑
ren.

Ein Hinweis auf 
den „Produkt‑
platzierer“ zu 
Beginn und am 
Ende der Sendung 
ist erlaubt. Die 
Einblendung eines 
Markenlogos ist 
ebenfalls erlaubt.

FR
Frankreich

Einblendung eines Logos für 
1 Minute zu Beginn und am 
Ende (Abspann) einer 
Sen dung sowie nach jeder 
Werbeunterbrechung. 
Bei Musikvideos muss das 
Logo für die ge samte Dauer 
des Videos eingeblendet 
blei ben. 

Kennzeichnungspfl icht 
NICHT aufgehoben.

Verboten.

Logo Belgien

Das Logo wurde von vom fl ämischen Rundfunk‑
sender NV Vlaamse Media Maatschappij erstellt 
und von der Aufsichtsbehörde CSA für die 
Anwendung in der Französischen Gemeinschaft 
empfohlen.

Logo Belgien für die 
drei ersten Monate

„Die nachfolgende Sendung enthält kommerzielle 
Platzierungen von Produkten, Warenzeichen oder 
Dienstleistungen“

Logo Frankreich

„Diese Sendung enthält Produktplatzierung“

Der erklärende Text erscheint nur die ersten zwei 
Monate.
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